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1_._Vorbemerkungen 

1.1 Aufgabe und Anlaß der Flächennutzungsplanung 

Zur Ordnung der städtebaulichen Entwicklung in Stadt und 
Land ist die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstük- 
ke nach' Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
01.01.1987 durch Bauleitpläne vorzubereiten und zu lenken 
(§ 1 BauGB). 
Die Gemeinde Rattenkirchen besitzt bisher keinen rechts¬ 
wirksamen Flächennutzungsplan. 

In Erfüllung der kommunalen Planungspflicht gemäß § 1 
Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB hat daher der Gemeinderat am 
28.03.1989 beschlossen, die Ortsplanungsstelle mit der 
Ausarbeitung eines Flächennutzungsplanes zu beauftragen. 

Die Laufzeit eines Flächennutzungsplanes beträgt in der 
Regel 10 bis 15 Jahre. Sobald es die Änderung der Rahmen¬ 
bedingungen oder die künftige Entwicklung der Gemeinde 
erfordern - spätestens jedoch bei Ablauf des Planungs¬ 
zeitraumes - ist der Flächennutzungsplan durch Änderung 
oder Neuaufstellung fortzuschreiben. 

Das statistische Datenmaterial wurde folgenden Quellen 
entnommen: 

- Statistischer Informationsdienst des Bayerischen 
Statistischen Landesamtes 

- Gemeindedaten 1988, herausgegeben vom Bayerischen 
Statistischen Landesamt 

- Ergebnisse der Volkszählung 1987, herausgegegen vom 
Bayerischen Statistischen Landesamt 

- Angaben der Träger öffentlicher Belange 
- Angaben der Gemeinde (Erhebungsbogen) 
- eigene Erhebungen. 

Ziel der Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bau¬ 
leitplanung ist es, die bauliche und sonstige Entwicklung 
der Gemeinde vorzubereiten und zu lenken. Dabei soll eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennut¬ 
zung ebenso gewährleistet sein, wie die Sicherung einer 
menschenwürdigen Umwelt. Im Flächennutzungsplan ist des¬ 
halb für das gesamte Gemeindegebiet die Art der Bodennut¬ 
zung darzustellen, die sich aus den beabsichtigten städ¬ 
tebaulichen Entwicklungen und den vorhersehbaren Bedürf¬ 
nissen der Gemeinde ergibt. 
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1.2 Abwägung 

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes hat die Ge¬ 
meinde alle öffentlichen und privaten Belange entspre¬ 
chend ihrem objektiven Gewicht gerecht gegeneinander und 
untereinander abzuwägen. Nur innerhalb dieses Rahmens 
kann sich die Gemeinde für die Bevorzugung des einen und 
damit notwendigerweise für die Zurückstellung des anderen 
Belanges entscheiden. 

1.3 Bindungswirkung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan 
bindet nur die Gemeinde und die öffentlichen Planungsträ¬ 
ger, die der Planaufstellung nicht widersprochen haben. 
Er hat damit gegenüber dem einzelnen keine unmittelbare 
Rechtswirkung, weder baurechtlich noch steuerrechtlich. 
Erst die aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Be¬ 
bauungspläne (verbindliche Bauleitpläne) besitzen allge¬ 
meine Rechtsverbindlichkeit. 

1.4 Ablauf der Planung 

- Aufstellungsbeschluß 

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschließt der Gemeinderat, einen 
Flächennutzungsplan aufzustellen; der Beschluß ist'orts¬ 
üblich bekanntzumachen. 

- Bestandsaufnahme 

Der mit der Ausarbeitung beauftragte Planfertiger arbei¬ 
tet die Bestandsaufnahme aus. Hierbei werden alle für die 
Ortsplanung erforderlichen Daten und Sachverhalte, sowie 
die übergeordneten und fachlichen Planungen (z. B. Regio¬ 
nalplanung, Straßen-, Leitungs-, Gewässerbau usw.) aufge¬ 
zeigt. Aufgrund der sich daraus ergebenden Probleme, Fra¬ 
gestellungen und Wünsche und den daraus abgeleiteten Pla¬ 
nungszielen wird ein Planvorentwurf ausgearbeitet, der im 
Gemeinderat behandelt wird (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

- Bürgerbeteiligung 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind die Bürger am Planungsverfah¬ 
ren frühzeitig zu beteiligen. Die Planungsüberlegungen 
sollen öffentlich dargestellt und diskutiert werden. Dies 
geschieht durch eine mehrwöchige Auslegung der Planunter- 

% 
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lagen und einer öffentlichen Bürgerversammlung, bei der 
jedermann Gelegenheit hat, zum Planentwurf Stellung zu 
nehmen. Die Anregungen und Bedenken werden dann vom Ge¬ 
meinderat behandelt und - soweit erforderlich - im Plan¬ 
entwurf berücksichtigt. 

- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind auch alle Stellen und Behör¬ 
den, die Träger öffentlicher Belange sind, an der Flä¬ 
chennutzungsplanung zu beteiligen. Die in Frage kommenden 
Träger öffentlicher Belange werden über die Planaufstel¬ 
lung unterrichtet und um Stellungnahme zum Planentwurf 
gebeten. Aufgrund der von den Trägern öffentlicher^Belan¬ 
ge geäußerten Anregungen und Bedanken werden ggf. Ände¬ 
rungen und Ergänzungen am Planentwurf vorgenommen. 

- Öffentliche Auslegung 

Gemäß §3 Abs. 2 BauGB wird der so überarbeitete Planent¬ 
wurf einen Monat lang öffentlich ausgelegt. Bürger und 
Träger öffentlicher Belange haben nochmals Gelegenheit, 
Stellung zu nehmen. Hierbei werden dann auch alle einzel¬ 
nen privaten und öffentlichen Belange im Gemeinderat be¬ 
handelt und gewürdigt. 

- Feststellungsbeschluß 

Der endgültige Planentwurf wird daraufhin vom Gemeinderat 
beschlossen (Feststellungsbeschluß) und der Genehmigungs¬ 
behörde vorgelegt. 

- Genehmigung 

Nach erfolgter Genehmigung gemäß § 6 Abs. 1 BauGB und öf¬ 
fentlicher Bekanntmachung der Genehmigung (§ 6 Abs. 5 
BauGB) erlangt der Flächennutzungsplan seine Wirksamkeit. 
Er liegt in der Gemeinde auf und kann ständig von jeder¬ 
mann eingesehen werden. 
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2. Planungsgrundlagen 

2.1 Lage der Gemeinde im Raum, Verwaltungsgliederung 

Die Gemeinde Rattenkirchen liegt im nordwestlichen Rand¬ 
bereich der Planungsregion 18 - Südostoberbayern und be¬ 
findet sich im Landkreis Mühldorf am Inn. 

Die angrenzenden Nachbargemeinden sind: Aschau a. Inn, 
Reichertsheim, Obertaufkirchen, Schwindegg, Ampfing und 
Heldenstein. 

Seit 01.01.1980 bilden die Gemeinden Rattenkirchen und 
Heldenstein eine Verwaltungsgemeinschaft. Bemerkenswert 
für die Lage im Raum ist, daß das Gemeindegebiet von den 
Verkehrsachsen Bundesstraße 12, Bahnstrecke München-Mühl¬ 
dorf und Staatsstraße 2 084 durchzogen wird, der Hauptort 
jedoch nicht direkt an einer diversen Traversalen liegt. 
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2.2 Landesplanerische Einordnung 

Die Gemeinde Rattenkirchen liegt mit ihrem nördlichen 
Teil noch im Einflußbereich der überregionalen Entwick¬ 
lungsachse München-Mühldorf-Altötting-Simbach. Der.Ort 
ist dem Nahbereich des Kleinzentrums Ampfing zugeordnet 
und übt selbst keine zentralörtlichen Funktionen aus. 
Darüber hinaus liegt die Gemeinde im Verflechtungsbereich 
des Mittelzentrums Mühldorf. 

Nach der landesplanerischen Vorgabe zur Einteilung in Ge¬ 
bietskategorien gehört das Gemeindegebiet dem ländlichen 
Raum an. Es ist innerhalb der raumstrukturellen Gliede¬ 
rung dem überwiegend landwirtschaftlich orientierten Raum 
der Region zuzurechnen, in dem die Landwirtschaft unter 
Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten unter¬ 
stützt und die vorhandenen Standorte des produzierenden 
Gewerbes und des Handwerkes ausgebaut werden sollen. 

2.3 Naturräumliche Grundlagen 

- Naturräumliche Gliederung 

Die Gemeinde gehört innerhalb der naturräumlichen Gliede¬ 
rung, der Hauptgruppe Inn - Isar - Schotterplatten an und 
zählt zur naturräumlichen Haupteinheit des Isen - Sempt - 
Hügellandes. 
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Im Südos.ten wird das Hügelland von den Endmoränen bei 
Haag in Oberbayern begrenzt. Da die Hochterrassenschotter 
im gesamten Rattenkirchener Feld zwischen Isen und Inn 
von lockerer, feinkörniger Beschaffenheit sind, weisen 
die auf das Niederterrassenniveau des Isentales hinaus¬ 
führenden Täler zwar steile, aber doch ausgeglichene Hän¬ 
ge auf. 

- Klima 

Rattenkirchen liegt im Bereich eines feuchten bis sehr 
feuchten Klimas. Die Niederschläge liegen im Jahresmittel 
bei 700 bis 900 mm. Die Region Südostoberbayern, in der 
Rattenkirchen liegt, zählt innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zu den am stärksten hagelgefährdeten Gebie¬ 
ten . 

Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträgt 7 - 8 °C. Die 
Zahl der Nebeltage liegt zwischen 50 und 100 Tagen; die 
mittlere tägliche Sonnenscheindauer beträgt knapp fünf 
Stunden; die Hauptwindrichtung ist Westen. Föhnlagen tre¬ 
ten an 30 bis 40 Tagen im Jahr besonders auf das Winter¬ 
halbjahr konzentriert auf. 

- Fließgewässer 

Angaben über Grundwasserverhältnisse liegen nicht vor. Im 
Gemeindegebiet vorhandene Gewässer I. Ordnung sind die 
Isen deren Verlauf die nördliche Gemeindegrenze bildet. 
Gewässer III. Ordnung sind der Kagenbach und Weidenbacher 
Bach. 

Darüber hinaus ist der Verlauf des Hartinger Baches im 
südlichen Gemeindegebiet von Bedeutung. 

Hochwassergefahr besteht bei dem Gewässer I. Ordnung, der 
Isen, deren Grenzen des Überschwemmungsgebietes im Flä¬ 
chennutzungsplan dargestellt sind. 

- Vegetation 

Der nördliche Randbereich des Gemeindegebietes besteht 
aus dem weitläufigen Talraum der Isen, die in großen Mä¬ 
andern eine breite Wiese am Südrand des Naturraumes Isar 
- Inn - Hügelland durchfließt. Das Ufergehölz ist im all¬ 
gemeinen an beiden Ufern gut ausgeprägt. Den Hauptbestand 
bilden Schwarzerlen, Eschen und Weiden. Weitere land¬ 
schaftsprägende Elemente sind der Verlauf des Kagenba- 
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ches, der zum Teil begradigt wurde und des Weidenbacher 
Baches mit den begleitenden Grün- und Waldflächen und de 
ren Talräume. 

Landschaftsprägender Talraum 
Mit besonderer Bedeutung für 
Öko1ogie,Landschafts-u. Ortsbild 
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(dominante Gehölzarten: Schwarzerlen, Eschen, Eichen und 
verschiedene Weidenarten). Die Ufervegetation entlang dem 
Hartinger Bach, dessen Talraum nördlich des Deinwallner 
Holzes liegt, kann ebenfalls als wichtiges Element im Na¬ 
turraum gesehen werden. Der südliche Randbereich des Ge¬ 
meindegebietes ist überwiegend bewaldet (Deinwallner 
Holz, Kagner Holz) und Teil eines für die Gesamtökologie 
bedeutenden Waldzuges. 

- Moore 

Im nördlichen Gemeindegebiet Rattenkirchens liegt eine 
kultivierte Niedermoorfläche. Nach einer älteren moor¬ 
technischen Aufnahme (der Bayerischen Landesanstalt für 
Bodenkultur und Pflanzenbau) beträgt die Moormächtigkeit 
maximal 5,6 m. An der Geländeoberfläche ist die Torfla¬ 
gerstätte mit einer ca. 0,4m starken humosen Mineralbo¬ 
denoberschicht überlagert. 

- Ökologisch wertvolle Abbaubereiche 

Als ökologisch wertvolle Abbaubereiche können im Gemein¬ 
degebiet drei ehemalige Kiesabbaugruben genannt werden, 
auf denen sich eine eigenständige Vegetation ausgebildet 
hat. Sie wurden im Rahmen der Biotopkartierung erfaßt 
(siehe Ziffer 6) 

- Komplexer Biotop auf ehemaliger Kiesgrube östlich von 
Lanzmühl B 91.1 

- Initialvegetation auf einem Abbaugelände südöstlich 
Rattenkirchens B 85 

- Feldgehölz auf ehemaligen Kiesgruben westlich Kehrham 
B 82.1 
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2.4 Überörtlicher Verkehrsanschluß 

Anschluß an das überörtliche Verkehrsnetz besteht über 
' die B 12 im südlichen Teil und die Staatsstraße ST 2084 

im nördlichen Teil der Gemeinde. Darüber hinaus verlaufen 
durch das Gemeindegebiet die Kreisstraßen MÜ 38 und 
MÜ 21, die den Hauptort Rattenkirchen an die B 12 anbin¬ 
det . 

Die bereits jetzt günstige verkehrliche Anbindung der Ge¬ 
meinde an das überörtliche Verkehrsnetz wird künftig 
durch die geplante A 94 gesteigert, die das Verkehrsauf¬ 
kommen der überlasteten B 12 bewältigen soll. Die B 12 
München-Haag i. OB.-Mühldorf a. Inn-Passau ist neben der 
A 8, die wichtigste West-Ost-Verbindung innerhalb der 
Planungsregion 18. 
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gj_0 ist durch einen starken Durchgangsverkehr während dss 
ganzen Jahres und durch einen hohen Wochenendverkehr ge 
kennzeichnet. Das Planungsgebiet ist insbesondere.im. 
Ortsteil Haun, der südlich der B 12 liegt durch Lärmim¬ 
missionen in Folge des hohen Verkehrsaufkommens betrof¬ 
fen. Die Linienführung der geplanten A 94 wurde mit 
Schreiben vom 24.11.1992 vom Bundesminister für Verkehr 
auf den im Raumordnungsverfahren als Trasse Dorfen be- 
zeichneten Verlauf bestimmt. Die Trasse wurde in den Flä¬ 
chennutzungsplan aufgenommen. Dies hat eine starke.Durch¬ 
schneidung des Gemeindegebietes zur Folge. Im Gemeindege¬ 
biet ist keine Anschlußstelle geplant, die nächste befin¬ 
det sich im östlich gelegenen Gemeindegebiet von Helden¬ 
stein. Die prognostizierte Verkehrsbelastung im Jahr 2000 
beträgt lt. Angabe der Autobahndirektion für die Trasse 
22 000 KFZ/24 h. 

Eine Verkehrszählung 1985 ergab laut Straßenbauamt 
Rosenheim folgende Verkehrsbelastungen: 

B 12 8 070 Personenverkehr 
1 288 Schwerverkehr 

9 358 Durchschnittlicher täglicher Verkehr 

ST 2084 2 614 Personenverkehr 
453 Schwerverkehr 

3 067 Durchschnittlicher täglicher Verkehr 

- Bauverbotszonen 

Kreisstraßen: Im Verlauf der Kreisstraße MÜ 38 und 
MÜ 21 sind Ortsdurchfahrten vorhanden, 
deren Grenzen im Plan dargestellt sind. 
Außerhalb der zur Erschließung der an¬ 
liegenden Grundstücke bestimmten Teile 
der Ortsdurchfahrten dürfen gemäß 
Art. 23 Bayerisches Straßen- und Wege¬ 
gesetz in einer Entfernung von 15 m je¬ 
weils gemessen vom äußeren Fahrbahnrand 
bauliche Anlagen nicht errichtet wer¬ 
den . 

Im Verlauf der ST 2084 ist keine Orts¬ 
durchfahrt im Gemeindegebiet vorhanden, 
so daß beiderseits des Straßenzuges 

Staatsstraßen: 
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Bauverbotszonen in einer Breite von 
20 m, gemäß Art. 23 Bayerisches Stra¬ 
ßen- und Wegegesetz festgesetzt sind. 

Bundesstraßen: Im Verlauf der B 12 ist ebenfalls keine 
Ortsdurchfahrt im Gemeindegebiet vor¬ 
handen. Bauverbotszonen sind beider¬ 
seits des Straßenzuges in einer Breite 
von 20 m, gemäß § 9 Fernstraßengesetz 
festgesetzt. 

- Bahnlinie 

Durch die Gemeinde führt die eingleisige, nicht elektri¬ 
fizierte Strecke München-Mühldorf der Deutschen Bundes¬ 
bahn, ohne Haltepunkt im Gemeindegebiet. Die Strecke Mün¬ 
chen-Mühldorf wird täglich von zur Zeit 75 Zügen befah- ' 
ren. Auf der Strecke München-Mühldorf ist gemäß den Anga¬ 
ben der Deutschen Bundesbahn der zweigleisige Ausbau mit 
Elektrifizierung der Strecke vorgesehen sowie die Anhe¬ 
bung der Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/Std. bzw. 
200 km/Std. 

Um dies zu ermöglichen beabsichtigt die Deutsche Bundes¬ 
bahn eine Linienverbesserung (Bogenabflachung) von 
km 59,070 bis km 60,500 (im Bereich der Ortsteile Ziegel- 
ham, Unterkagn) durchzuführen. Im Bereich des Flächennut¬ 
zungsplanes befindet sich in Bahnkilometer 59,389 ein 
technisch gesicherter Bahnübergang sowie in km 59,800 ei¬ 
ne Eisenbahnbrücke über den Kagnbach. 

- öffentlicher Verkehr 

Der Ortsteil Rattenkirchen ist durch eine Buslinie, der 
Regionalbus OBB mit den Mittelzentren Waldkraiburg und 
Mühldorf verbunden. 
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2.5 Siedlungsstruktur 

Die bauliche Entwicklung einer Gemeinde setzt eine sorg¬ 
fältige Analyse von Topographie und Siedlungsstruktur 
voraus. 

- Topographie 

Das Gemeindegebiet von Rattenkirchen besitzt eine sehr 
bewegte Topographie. Dies gilt besonders für den Hauptort 
Rattenkirchen, der vom Weidenbachtal und den nördlich und 
südlich ansteigenden Hängen geprägt ist. Der Ort hat sich 
in Tallage oberhalb der Austrittsstelle des Weidenbacher 
Baches angesiedelt. Flacheres für Besiedlung geeignetes 
Gelände befindet sich deshalb nur nördlich und westlich 
des Hauptortes. Die alte Ortslage Rattenkirchens besitzt 
teilweise einen erhaltenswerten und für das Ortsbild be¬ 
stimmenden Baumbestand. 

Im Bereich der Neubaugebiete fehlt ein Ortsrandbewuchs, 
der die Bebauung in die Landschaft einbindet. Bei zukünf¬ 
tigen Baugebieten sollte dies stärker beachtet werden als 
bisher. 

- Siedlungsstruktur 

Die gesamte Gemeinde Rattenkirchen zeigt eine stark ge¬ 
streute, durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägte 
Siedlungsstruktur. Eine große Anzahl kleinerer Ansiedlun¬ 
gen, Weiler und Einöden verteilt sich neben den drei we¬ 
sentlichen Orten - Rattenkirchen, Haun und Pietsham - auf 
das Gemeindegebiet. 
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Die Siedlungsstruktur des Hauptortes Rattenkirchen be¬ 
sitzt einen erkennbaren alten Ortskern. Ein Wahrzeichen 
des Ortes ist der weithin sichtbare Turm der Katholischen 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt aus der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, umgeben von Friedhof und Friedhofska¬ 
pelle. Die Gesamtstruktur des Ortes ist weitgehend durch 
Topographie und natürliche Vorgaben bestimmt. Der Ort 
entwickelte sich bandartig entlang der Straße; Der Tal¬ 
raum des Weidenbacher Tales ist dadurch noch zu erkennen 
und sollte auch bei zukünftigen baulichen Entwicklungen 
von einer Bebauung freigehalten werden. In der baulichen 
Struktur des Ortes heben sich deutlich die ehemaligen 
landwirtschaftlichen Anwesen (Dreiseithöfe) durch ihre 
Maßstäblichkeit gegenüber den Gebäuden mit reiner Wohn- 
nutzung hervor. 

Eine wesentliche Erweiterung seiner Ausdehnung erfuhr der 
Ort Anfang der 80er Jahre. Diese Entwicklung wurde weit¬ 
gehend durch die Aufstellung von Bebauungsplänen in den 
Bebauungsgebieten I und II gelenkt. Diese liegen nördlich 
vom alten Ortskern Rattenkirchen. Sie bestehen überwie¬ 
gend aus einer für die Entstehungszeit der Bebauungspläne 
typischen schematischen Einzelhausbebauung, an einer re¬ 
lativ steilen Hanglage. Die Bebauungspläne wurden jedoch 
mangels Zugriff zu den Flächen bisher nur teilweise ver¬ 
wirklicht. 

Es besteht daher die Möglichkeit, durch Überplanung eine 
den heutigen städtebaulichen Vorstellungen entsprechende 
Bebauung mit Grünordnung zu entwickeln. 

Südlich des Ortskernes von Rattenkirchen entwickelte sich 
entlang der Erschließungsstraße sowie dem Verlauf der 
MÜ 21 ein neuer Siedlungsansatz aus Einfamilienhäusern. 

Die Ortsteile Haun und Pietsham sind keine Siedlungen mit 
ausgeprägten städtebaulichen Grundformen. In den Siedlun¬ 
gen, die noch vorwiegend von landwirtschaftlicher Nutzung 
geprägt sind, ist der dörflich geprägte Straßenraum noch 
weitgehend intakt. 

Die Ortsteile Unterkagn, Ziegelsham, sowie die sonstigen 
kleinen Weiler und Einöden sind ausschließlich landwirt¬ 
schaftlich strukturiert. 
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2.6 Bevölkerungsentwicklung und Verteilung 

1961 1970 1980 1985 1987 1990 Jahr 

801 730 730 737 764 788 Einwohner 
Stand 31.12.1990: 788 Einwohner 

Vergleichsdaten: 

Veränderung 
1970-1989 
insg. in % 

Ge¬ 
meinde 

Land¬ 
kreis 

Region 
18 

Reg. 
bezirk 

Freistaat 
Bayern 

6,3 14,9 16,0 11,9 7,1 

mittl. jährl. 
Veränderung 
1970-1989 in % 

mittl. jährl. 
Veränderung 
1979-1989 in % 

mittl. jährl. 
Veränderung 
1984-1989 in % 

0,4 

0,9 

0,7 

0,7 

1,1 

0,7 

0,7 

0,9 

0,5 

0,3 

0,2 

0,3 

0,3 

0,5 1,1 

aktuelle 
Veränderung 
1988-1989 
insg. in % 

0,0 2,2 2,2 1,3 1,6 

Nach einem Bevölkerungsstillstand in den Jahren 1970-1980 
erlebt die Gemeinde seit 1985 eine stetige Bevölkerungs¬ 
zunahme, die in den Jahren von 1979-1989 sogar über dem 
Durchschnitt der Vergleichsdaten von Landkreis und Region 
liegt. Durch ein attraktives Baulandangebot und gewisses 
wohnortnahes Arbeitsplatzangebot hofft die Gemeinde auch 
zukünftig ein stetiges Bevölkerungswachstum zu erzielen. 
Darüber hinaus rechnet die Gemeinde durch den Bau der 
A 94 mit einer verstärkten Siedlungsentwicklung. 
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- Bevölkerungsverteilung der Einwohner auf die Ortsteile 

Die Bevölkerung verteilte sich nach Angaben der Gemeinde 
zum Stichtag 1990 wie folgt auf die einzelnen Gemeinde¬ 
teile : 

Ortsteile Bezeichnung Einwohnerzahl 

Ort Rattenkirchen 
Bürg 
Eitzing 
Empling 
Ginning 
Göppenham 
Hassberg 
Haun 
Hofstetten 
Kagn 
Kehrham 
Klebing 
Krafting 
Lanzing 
Lanzmühl 
Masch 
Murnau 
Neuhausen 
Peißing 
Pemberg 
Pietsham 
Ramering 
Roßlauf 
Stein 
Steinstraß 
Thalham 
Thann 
Unterkagn 
Wald 
Waldsberg 
Ziegelsham 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
E 
W 
W 
E 
W 
W 
W 
E 
E 
E 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

273 
17 
9 

36 
3 

12 
15 
45 
31 
8 

22 
13 
12 
16 
5 
5 
7 

13 
5 
6 

33 
66 
2 
4 
1 

11 
28 
41 
32 
9 

23 

Weiler 
Einöde 

W 
E 
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2.7 

- Pendlerbewegung 

1987 hatte die Gemeinde 209 Berufsauspendier zu verzeich¬ 
nen. Die wesentlichsten Zielorte waren: München, Mühl¬ 
dorf, Waldkraiburg, Ampfing, Aschau, Buchbach. 
Den Auspendlern standen ca. 19 Berufseinpendler aus dem 
Umland gegenüber. Wesentlichste Herkunftsorte waren: 
Ampfing, Heldenstein, Mühldorf. Aufgrund der hohen Aus¬ 
siedlerzahlen ist bereits ein Hinweis auf einen Bedarf an 
Gewerbeflächen im Gemeindegebiet gegeben. 

- Bevölkerungsbewegung 

Summe der Geburten 
Summe der Sterbefälle 
Summe 

Summe der Zuzüge 
Summe der Fortzüge 
Summe 

1985-1989: 41 
1985-1989: 46 

-5 

1985-1989: 134 
1985-1989: 102 

+ 32 

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist negativ. Dies 
wird jedoch durch den Zuzug von außen ausgeglichen. So 
daß insgesamt eine positive Bevölkerungsentwicklung durch 
Zuzug im Gemeindegebiet vorhanden ist. 

Den Angaben der Gemeinde zufolge ist in Rattenkirchen ei¬ 
ne erhöhte Nachfrage nach Bauland von außen, aufgrund der 
Errichtung des Flughafens München II zu vermerken. 

Wirtschafts- und Erwerbsstruktur 

Rattenkirchen ist überwiegend landwirtschaftlich struktu¬ 
riert. Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich 
spielen nur eine untergeordnete Rolle. 

Haushaltsdaten 1989 

- Gesamthaushalt (1990) 
- Gemeindesteueraufkommen 
- Realsteueraufbringungskraft 
- Steuereinnahmekraft 
- Schlüsselzuweisungen 

156 000,00 DM/Einwohner 
211,00 DM/Einwohner 
540,00 DM/Einwohner 
327,00 DM/Einwohner 
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2.7.1 Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 

Nach Angaben der Gemeinde waren im produzierenden Gewerbe 
8 Arbeitsstätten mit rund 28 Beschäftigten vorhanden 
(Schreinerei, Kfz-Werkstatt, Zimmerei, Elektrobetrieb 
usw.). Die Grundausstattung mit Dienstleistungsbetrieben 
insbesondere des Einzelhandels könnte noch gestärkt wer¬ 
den . 

Damit Rattenkirchen auch zukünftig als Wohnstandort nicht 
an Attraktivität verliert, ist ein gewisses Angebot an 
qualifizierten Arbeitsstätten zu schaffen. 

2.7.2 Land- und Forstwirtschaft 

- Landwirtschaft 

Das Gemeindegebiet umfaßt eine Gesamtfläche von etwa 
1 987 ha. Der mit 1 196 ha weitaus größte Teil wird land¬ 
wirtschaftlich genutzt. Davon 719 ha als Ackerland und 
466 ha als Dauergrünland. 

Bewirtschaftet wird die Fläche von 75 landwirtschaftli¬ 
chen Betrieben (35 Vollerwerbsbetriebe). 

Nach der Betriebsgrößenfläche verteilen sich die vorhan¬ 
denen landwirtschaftlichen Betriebe wie folgt: 

Stand: 1987 

Betriebsgrößen 
Fläche: 

unter 
2 ha 

2-5 
ha 

5-10 
ha 

10-15 
ha 

15-20 
ha 

20-30 
ha 

30 u 
mehr 

Anzahl der 
Betriebe: 

6 19 16 10 8 9 15 

Die Zahl der Betriebe hat sich seit 1987 um 8 verringert, 
was den Strukturwandel in der Landwirtschaft verdeut¬ 
licht . 

Immerhin 35 Betriebe sind noch als Vollerwerbsbetriebe 
einzustufen. Langfristig ist auch hier damit zu rechnen, 
daß die Zahl der Betriebe sinkt, da immer mehr Voller¬ 
werbsbauern ihre Betriebe auflassen. Im Ort Rattenkirchen 
befinden sich nurmehr 2 Nebenerwerbslandwirte, westlich 
der Gemeindeverwaltung und östlich des Kindergartens. 



Die anderen Betriebe im Ort Rattenkirchen sind bereits 
ausgelaufen, die Flächen verpachtet. Typisch für die Re¬ 
gion sind die vielen Weiler und Einöden, die sich ge¬ 
streut in der Landschaft ansiedelten. 

Nach der Wertungskarte des Agrarleitplanes sind im gesam¬ 
ten Gemeindegebiet überwiegend Flächen mit günstigen Er¬ 
zeugungsbedingungen vorhanden (siehe Planausschnitt- 
Agrarleitplan) . 
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- Forstwirtschaft 

Bewaldungsprozente: 
Region 18 

Landkreis Mühldorf 
Gemeindegebiet Rattenkirchen 

33 % durchschnittlich für 
ganz Bayern 

21 % 
24 % 

Der sich auf Unteres Inntal und Tertiär erstreckende 
Landkreis Mühldorf erreicht nur einen Bewaldungsanteil 
von 21,4 % und liegt somit weit unter dem regionalen 
Durchschnitt. Das gilt auch für das Gemeindegebiet von 
Rattenkirchen, das einen Bewaldungsanteil von 24 % auf¬ 
weist. Die Waldflächen im Gemeindegebiet befinden sich 
fast ausschließlich in Privatbesitz. 
Waldverteilung: Größe der Gemeinde 1 986 ha 

Forstbetriebsfläche 477 ha 
Körperschaftswald 3 ha 
Privatwald 474 ha 

Waldfunktionsplan 

Die Planeintragungen der Waldflächen im Flächennutzungs¬ 
plan wurden im Anhalt an die Ergebnisse des Waldfunk¬ 
tionsplanes (Teilabschnitt Region 18 Süaost-Oberbay- 
ern/Landkreis Mühldorf) vorgenommen. 

Wälder, die im Sinne der Waldfunktionsplanung eine beson¬ 
dere Funktion zugewiesen bekommen, sind für die Landes¬ 
kultur, den Naturhaushalt und die Bevölkerung von beson¬ 
derer Bedeutung. 

Grundsätzlich sollen alle im Planungsraum gekennzeichne¬ 
ten Wälder einen besonderen Rodungsschutz genießen. Aus¬ 
gewiesen sind: Bodenschutzwald und Wald mit Bedeutung für 
die Gesamtökologie sowie mit besonderer Bedeutung für den 
Straßenschutz. 

Waldflächen mit besonderer Bedeutung für den Bodenschutz 
bewahren ihren Standort sowie benachbarte Flächen vor den 
Auswirkungen von Wasser- (Rinnen-, Flächen-), Schnee- und 
Winderosion sowie vor Aushagerung, Steinschlag, Rutsch¬ 
vorgängen und Bodenkriechen. 

Waldflächen mit besonderer Bedeutung für die Gesamtökolo¬ 
gie sind Ausgleichsräume in intensivgenutzten weitgehend 
bäum- und strauchfreien Fluren und in dicht besiedelten, 
vom Menschen veränderten Gebieten. 
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2.8 

2.9 

Wald mit besonderer Bedeutung für den Straßenschutz dient 
dem Schutz von Verkehrswegen und der Sicherheit des Ver¬ 
kehrs. So verbessert er z. B. die Seitenwindverhältnisse, 
die optische Führung bei kurvenreichen Straßen und im be¬ 
wegten Gelände und kann durch abwechselungsreiche Wald¬ 
ränder der Ermüdung der Verkehrsteilnehmer entgegenwir¬ 
ken . 

Flurbereinigung und Dorferneuerung 

Zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Struktur wurde 
im gesamten Gemeindegebiet um 1970 ein Flurbereinigungs¬ 
verfahren durchgeführt, das 1974 abgeschlossen wurde. 

Die Gemeinde hat 1989 eine Aufnahme in das Bayerische 
Dorferneuerungsprogramm für Dorferneuerung und Ausbau der 
Kanalisation im Ort Rattenkirchen beantragt, und wurde 
diesbezüglich bereits für die Programmjahre 1995/96 als 
Neuaufnahme vorgesehen. Schwerpunktaufgaben der Dorfer¬ 
neuerung sind die Kanalisation des Altortes, Schaffung 
eines Bürgersaales, Gestaltung des Dorfangers einschließ¬ 
lich Bolzplatz und Parkplatz sowie Friedhofserweiterung, 
die Erstellung eines neuen Bauhofes einschließlich Recy¬ 
clinghof, die zweckentsprechende Nutzung leerstehender 
bzw. in absehbarer Zeit leerfallender Gebäude sowie die 
Renovierung der denkmalgeschützten Friedhofkapelle und 
die Verbesserung des Gemeinschaftslebens. 

Wohnungsbestand- und belegung 

Am 31.12.1988 bestanden in Rattenkirchen insgesamt 235 
Wohnungen (hochgerechnet aus Statistik). Aus diesen Daten 
läßt sich folgende durchschnittliche Belegungsziffer er¬ 
rechnen : 

776 Einwohner (E) 
- =3,3 E/WE 
235 Wohnungen /WE) 

Vergleichswerte: 
- Landkreis Mühldorf a. Inn 
- Region 18 
- Regierungsbezirk Oberbayern 
- Freistaat Bayern 

=2,7 E/WE 
=2,5 E/WE 
=2,3 E/WE 
=2,4 E/WE 
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Im Vergleich liegt somit die Belegungsdichte in Ratten¬ 
kirchen 'mit 3,3 E/WE erheblich über den Vergleichsdaten 
von Bezirk, Region und Landkreis. 

Den Angaben der Statistik zufolge ist somit ein Anhalts¬ 
punkt für einen besonderen Nachhol- oder Auflockerungsbe¬ 
darf erkennbar. Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß 
aufgrund der ländlichen Struktur der Gemeinde, mit großen 
Wohneinheiten und noch nicht ausgeschöpften Ausbaumög¬ 
lichkeiten mit einer gewissen Verringerung der Belegungs¬ 
dichte zu rechnen ist. 

2.10 Gemeinbedarfseinrichtungen 

An baulichen Gemeinbedarfseinrichtungen waren 1990 im Ge¬ 
meindegebiet ein Gemeindeamt, ein Feuerwehrgebäude und 
eine Grund-Teilschule vorhanden, in der 21 Schuleinpend¬ 
ler der Gemeinde Obertaufkirchen mit unterrichtet werden. 
Die Unterbringung der Schule sollte durch die Schaffung 
einer ausreichenden Freifläche für einen Pausenhof ver¬ 
bessert werden. 

Desweiteren bestehen ein kirchliches Jugendheim, ein 
kirchlicher Kindergarten (dessen Neubau 1991 fertigge¬ 
stellt wurde), sowie eine katholische Kirche im Ortsteil 
Rattenkirchen. 

Folgende schulische Einrichtungen in umliegenden Nachbar¬ 
gemeinden werden von Schulauspendlern der Gemeinde Rat¬ 
tenkirchen mitbenutzt: 

Obertaufkirchen: Teil-Hauptschule 31 Schulauspendler 
Buchbach: Hauptschule 19 Schulauspendler 
Gars: Gymnasium 2 Schulauspendler 

Geplant ist die Einrichtung eines Bauhofes sowie der Neu¬ 
bau eines Feuerwehrhauses. Zukünftig möchte die Gemeinde 
ihre Verwaltung, die momentan im Schulgebäude integriert 
ist, in einem eigenständigen Gebäude unterbringen und 
plant dazu die Renovierung eines östlich der Kirche gele¬ 
genen Gebäudes (Reitingerhaus) mit Anbau eines Bürgersaa¬ 
les . 
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2.11 Technische Ver- und Entsorgung 

2.11.1 Wasserversorgung 

Die Gemeinde Rattenkirchen betreibt eine zentrale Wasser¬ 
versorgungsanlage, über die alle Ortsteile mit ausrei¬ 
chendem und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser versorgt 
werden. An die zentrale Wasserversorgung ist der Ort Wei¬ 
denbach mit angeschlossen. Eine Mitversorgung weiterer 
Neubaugebiete ist durch Erweiterung des bestehenden Lei¬ 
tungsnetzes ausreichend gesichert. 

2.11.2 Abwasserbeseitigung 

Im Gemeindegebiet besteht derzeit eine zentrale Abwasser¬ 
beseitigungsanlage nur für die bestehenden Bebauungsplan¬ 
gebiete I, II und Teile des Altortes Rattenkirchen, die 
an ein Erdklärbecken angeschlossen sind. 

Im Rahmen der Dorferneuerung soll der Gesamtort Ratten¬ 
kirchen an eine zentrale Abwasserbeseitigung angeschlos¬ 
sen werden. Die anfallenden Haus- und Betriebsabwässer 
sollen dann durch ein noch zu erstellendes Kanalnetz der 
vollbiologischen Kläranlage des Zweckverbandes Helden¬ 
stein zugeführt werden. Die Kläranlage reicht nach ihrer 
Bemessung hierfür noch aus. 

Der Ortsteil Haun besitzt nur eine Dreikammer-Klärgrube, 
ebenso besitzen die anderen Ortsteile und Anwesen keine 
zentrale Abwasserbeseitigung. 

2.11.3 Energieversorgung 

Die Stromversorgung im Gemeindebereich erfolgt durch die 
Isar-Amperwerke AG München. Die 20 KV und 110 KV Leitun¬ 
gen sind im Plan eingetragen, ebenso die Trafostationen. 
Entlang den Freileitungen vorhandene Baubeschränkungen 
betragen bei 110 KV - 2 x 20 m und bei 20 KV - 2 x 7,5 m. 

Innerhalb des Gemeindegebietes befinden sich darüber hin¬ 
aus Gashochdruckleitungen von drei unterschiedlichen Be¬ 
treibern, der GAS-BEG (ESB), der Stadtwerke München sowie 
der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH. Den Angaben der Mobil Erd¬ 
gas-Erdöl GmbH zufolge befindet sich im Gemeindegebiet 
der Erdgasförderbetrieb Steinkirchen mit den Fördersonden 
Steinkirchen 3,8 und 10 mit den entsprechenden unterir¬ 
disch verlegten Leitungen. Der Betreiber weist ferner 
darauf hin, daß in einem Abstand von 30 m zum Sondenplatz 
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eine Bebauung nicht statthaft ist und die Leitungen beid¬ 
seitig eine von Bebauung freizuhaltende Schutzzone von 
2 m besitzen. 

Entlang der Gasleitung der Stadtwerke München ist ein 
Schutzstreifen von 3,0m beiderseits der Leitungsachse 
erforderlich. Dieser darf weder über- und unterbaut, noch 
mit Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern bepflanzt wer¬ 
den . 

2.12 Bodenschätze 

Das Gemeindegebiet wird teilweise von den Bewilligungs- 
feldern "Steinkirchen II", "Steinkirchen III" und "Ampf- 
ing VII" zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen der Baye¬ 
rischen Mineral-Industrie AG, München, deren Rechte von 
der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH wahrgenommen werden, über¬ 
deckt . 

In den Bewilligungsfeldern "Steinkirchen II" und "Stein¬ 
kirchen III" werden ständig Arbeiten zur Gewinnung von 
Erdgas durchgeführt. Im Bewilligungsfeld "Ampfing VII" 
ist gegenwärtig die Förderung von Erdöl und Erdgas aus 
wirtschaftlichen Gründen eingestellt. 

2.13 Altlasten 

Im Gemeindegebiet von Rattenkirchen gibt es drei ehemali¬ 
ge Deponiestandorte, in denen nach Angaben der Gemeinde 
vorwiegend Hausmüll verbracht worden ist. Der Standort 
und der vermutete Umfang dieser Deponien ist im Plan 
nachrichtlich gekennzeichnet. 

Der Standort westlich von Empling wurde laut Landratsamt 
in den 70er Jahren überdeckt. 

- Ortsteil Krafting, Fl.Nr. 19, 46, 2223 
Abfallart: Hausmüll und Bauschutt 
Rekultiviert 

- Ortsteil Lanzing, Fl.Nr. 280 
Abfallart: Bauschutt 
Teilweise rekultiviert 

- Ortsteil Empling, Fl.Nr. 1102 
Abfallart: Hausmüll und Bauschutt 
Rekultiviert 
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3 ._Zielvorqaben für die Planung 

Übergeordnete Zielvorgaben für die Planung sind einer¬ 
seits die Ziele des Landesentwicklungsprogrammes und die 
konkretisierten Ziele des Regionalplanes, andererseits 
Ziele der übergeordneten Fachplanung, wie Agrarleitplan 
und Waldfunktionsplan und amtliche Biotopkartierung, die 
unter Ziffer 7 Naturschutz und Landschaftspflege erläu¬ 
tert wird. 

3.1 Landesplanerische Ziele 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele 
des Landesentwicklungsprogrammes (LEP) anzupassen. Aus 
dem Landesentwicklungsprogramm sollen die wichtigsten 
fachlichen Ziele zum Siedlungswesen angegeben werden: 

- Eine Zersiedelung der Landschaft ist zu verhindern. 
- Neue Baugebiete sollen möglichst in Anbindung an beste¬ 

hende Ortschaften ausgewiesen werden. 
- Bei der Siedlungstätigkeit ist auf das Landschaftsbild, 

auf die Belastung des Naturhaushalts und auf die Land¬ 
wirtschaft Rücksicht zu nehmen. 

- Besonders schützenswerte Landschaftsteile sind grund¬ 
sätzlich von einer Bebauung freizuhalten. Neben solchen 
Gebieten, in denen nach anderen Rechtsvorschriften eine 
Bebauung ohnehin unzulässig ist, gilt dies insbesondere 
für: Fluß- und Seeuferbereiche, die ökologisch schüt¬ 
zenswert oder der Allgemeinheit für Erholungszwecke 
vorzubehalten sind; für schützenswerte Wälder, insbe¬ 
sondere Schutz-, Erholungs- und Bannwälder sowie deren 
unmittelbare Randzonen; schützenswerte Verlandungszonen 
und Moore und besonders hervorragende und weithin ein¬ 
sehbare Landschaftsteile wie landschaftsprägende Höhen¬ 
rücken, Kuppen und Hanglagen. 

- Bei der Siedlungstätigkeit ist auf das Ortsbild Rück¬ 
sicht zu nehmen. 

3.2 Regionalplanerische Ziele 

Nach Angaben des Planungsverbandes der Region Südostober¬ 
bayern sind folgende Hinweise und Ziele der Regionalpla¬ 
nung bei der Flächennutzungsplanung für die Gemeinde Rat¬ 
tenkirchen zu beachten: 

- Bevölkerung und Siedlungswesen 
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Die Gemeinde ist für eine Bevölkerungsentwicklung geeig¬ 
net, die eine Siedlungstätigkeit' im Rahmen der organi¬ 
schen Entwicklung zuläßt. Innerhalb der Gesamtregion ge¬ 
hört Rattenkirchen zu den nördlichen Teilräumen, die für 
eine verstärkte Siedlungsentwicklung grundsätzlich geeig¬ 
net sind und wo die Raumansprüche durch Siedlungstätig¬ 
keit und andere Nutzungen (z. B. Fremden- und Naherho¬ 
lungsverkehr) nicht so stark ausgeprägt sind. Darüber 
hinaus verfügt die Gemeinde über eine günstige großräumi¬ 
ge Verkehrsverbindung. Aufgrund der gegebenen Vorausset¬ 
zungen im Gemeindegebiet sind jedoch für den Umfang der 
Siedlungstätigkeit auch Einschränkungen zu machen. Diese 
begründen sich auf: 

Eigenbedarf der Gemeinde; 
Lage im System der zentralen Orte; 
Arbeitsplatzangebot; 
Größe der Siedlungseinheit; 
vorhandene und geplante Infrastruktur. 

Es sollte sich daher der künftige Flächenbedarf am Maß¬ 
stab der organischen Entwicklung orientieren. 

Weiterhin ist von der regionalplanerischen Zielvorstel¬ 
lung auszugehen, wonach die Siedlungsentwicklung, im we¬ 
sentlichen auf die Hauptsiedlungsbereiche ausgerichtet, 
vorrangig auf die zentralen Orte gelenkt werden soll. 
Dies bedeutet, daß damit der Zersiedelung der Landschaft 
entgegengewirkt und in den ländlichen Gebieten der Region 
die überkommene Siedlungsstruktur (gekennzeichnet von ei¬ 
ner größeren Anzahl von Dörfern, Weilern und Einöden) und 
deren Orts- und Landschaftsbild bewahrt werden kann. 

Für die Entwicklung der Gemeinde bedeutet dies, daß die 
Siedlungstätigkeit im wesentlichen auf den Hauptort Rat¬ 
tenkirchen beschränkt werden sollte, wobei empfohlen 
wird, künftig eine etwas ansprechendere, an topographi¬ 
schen und ökologischen Gegebenheiten orientierte Bau¬ 
struktur vorzusehen (nicht rasterhafte, aditive Entwick¬ 
lung wie bei den Baugebieten I und II). Die charakter¬ 
istischen Ortsbilder der vielen kleineren Ortsteile soll¬ 
ten in ihrer hergebrachten Gestalt und ihrer baulichen 
Substanz erhalten werden. 

Für die gewerbliche Siedlungsentwicklung kann eine ange¬ 
messene Bereitstellung gewerblicher Flächen in Rattenkir¬ 
chen in Betracht kommen, da bisher solche Flächen nicht 
ausgewiesen wurden und um die verkehrliche Standortgunst 
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der Gemeinde zu nutzen. Damit wäre eine Verbesserung der 
relativ geringen Arbeitsplatzzentralität möglich. Gleich¬ 
zeitig sollte in der Gemeinde auf einen Ausbau bzw. eine 
Stärkung der bereits ansässigen Handwerksbetriebe hinge¬ 
wirkt werden. 

- Natur und Landschaft 

Generell gilt, daß Überbeanspruchungen von Natur und 
Landschaft vermieden und alle eingetretenen Schäden, so¬ 
weit möglich, saniert werden sollen. Schützenswerte.Bio¬ 
tope (vgl. Biotopkartierung Bayern) sollen in Funktion 
und Umfang gesichert und erhalten werden. Gliedernde 
Grünflächen und Freiräume sollen erhalten werden, entwik- 
kelt und erweitert werden. Sie sollen untereinander und 
mit der freien Landschaft Zusammenhängen. Bei der Planung 
künftiger Bauflächen ist auf eine gute Einbindung der be¬ 
stehenden und künftigen Ortsränder zu achten. Insbesonde¬ 
re bei der Entwicklung des Hauptortes Rattenkirchen sind 
eine Einbindung der Siedlungsgebiete mit ausreichend 
breiten Schutzpflanzungen als Übergang zur freien Land¬ 
schaft und Bereiche zwischen den Siedlungsgebieten sorg¬ 
fältig zu gestalten. 

Besondere Bedeutung im Gemeindegebiet besitzen die Gebie¬ 
te entlang des Kagenbaches und des Weidenbacher Baches 
mit deren Ufervegetation und begleitenden Waldflächen. 
Hier gilt die regionalplanerische Zielvorstellung, wonach 
ökologisch schutzwürdige Flächen, insbesondere Auwaldge¬ 
bietbereiche, Hang- und Leitenwälder, Uferzonen, Feucht¬ 
gebiete und andere erhaltenwürdige freie Räume sowie ex¬ 
ponierte Kuppen und Hänge grundsätzlich von Bebauung 
freigehalten werden sollen. 

Der Verlauf des Kagenbaches und des Weidenbacher Baches 
mit den begleitenden Grün- und Waldflächen sollen als 
landschaftsprägende Elemente gesichert und entwickelt 
werden (evtl, naturnahe Gestaltung des begradigten Teils 
des Kagenbaches im Norden). Dabei sind möglichst räumli¬ 
che Verbindungen zwischen naturnahen Landschaftsteilen 
bzw. -Strukturen zu schaffen. Wald- und Feldgehölze bzw. 
Schutzpflanzungen könnten bevorzugt in den zum Teil aus¬ 
geräumten Feldfluren des Gemeindegebietes angelegt wer¬ 
den. Die bestehenden Waldbereiche insbesondere im südli¬ 
chen Teil der Gemeinde (Tannberg, Taxberg etc.) östlich 
des Kagenbaches und am Weidenbacher Bach sollen als cha¬ 
rakteristische Landschaftselemente gesichert und mög¬ 
lichst naturnah bewirtschaftet werden. 
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3.3 Ortsplanerische Leitgedanken 

Die Gemeinde Rattenkirchen übernimmt im wesentlichen die 
im Rahmen der Landesplanung, Regionalplanung formulierten 
Ziele für die gemeindliche Entwicklung, wie sie bereits 
wiedergegeben sind. Darüber hinaus sind auf Gemeindeebene 
folgende landschaftsplanerischen und ortsplanerischen 
Ziele zu verfolgen: 

- Ökologie 

Freihaltung schützenswerter Landschaftsteile 
Die bereits unter Ziffer 2.3 erwähnten, im Gemeindegebiet 
liegenden Talräume, mit besonderer Bedeutung für Ökolo¬ 
gie, Landschafts- und Ortsbild sollen vor einer weiteren 
Streusiedlung oder sonstigen baulichen Eingriffen ge¬ 
schützt werden. Besondere Bedeutung hat dieser Leitgedan¬ 
ke im Hauptort Rattenkirchen durch den der Talraum des 
Weidenbacher Baches verläuft. 

- Siedlungsstruktur und Ortsbild 

Schutz vor Zersiedelung 
Da im Gemeindegebiet viele kleine Gemeindeteile u. a. et¬ 
liche Weiler und Einöden mit überwiegend landwirtschaft¬ 
licher Nutzung vorhanden sind, kommt für eine Neuauswei¬ 
sung von Wohnbauflächen nur der Hauptort Rattenkirchen in 
Frage. Vorrangig soll in der gesamten Gemeinde die land¬ 
wirtschaftliche Nutzung gesichert und die bäuerliche 
Struktur in den landwirtschaftlichen Weilern mit bewußter 
Beschränkung der Bautätigkeit erhalten werden; Baumög¬ 
lichkeiten sind dort nur im Rahmen des Innenbereiches 
(§ 34 BauGB) und für z. B. landwirtschaftliche privile¬ 
gierte Vorhaben etc. nach § 35 BauGB vorgesehen. Die Wei¬ 
ler und Einzelhöfe verfügen über keine siedlungstechni¬ 
schen Zusammenhänge und werden vor allem zum Schutz der 
Landwirtschaft und zugleich der Landschaft vor Zersiede¬ 
lung, als Fläche für Landwirtschaft im Außenbereich dar¬ 
gestellt. 
Die charakteristische Siedlungsstruktur, der Streusied¬ 
lung soll erhalten werden. 

Maßvolle Abrundung der Siedlungsstruktur im Ortsteil Haun 
und Pietsham. 
Eine weitere Ausweitung des Siedlungsgefüges in Haun ist 
nicht zuletzt wegen Lärmimissionen der nahegelegenen B 12 
aus ortsplanerischer Sicht abzulehnen. 
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Die den Ort Rattenkirchen umgebenden Hangflächen und Kup¬ 
pen vor' allem südlich von Rattenkirchen erscheinen für 
eine Bebauung wenig geeignet, da dies das charakteristi¬ 
sche Ortsbild beeinträchtigen würde. Jedoch entschloß 
sich die Gemeinde im Flächennutzungsplanentwurf Hangflä¬ 
chen, deren Erwerb für sie möglich ist, als Wohnbauflä¬ 
chen vorzuschlagen, da aufgrund der bewegten Topographie 
rings um den Ort wenig Alternativen für eine weitere 
Siedlungsentwicklung verbleiben. 

Erhalt von Blickbeziehungen 
Der nördlich der Kirche liegende, teilweise mit Obstbäu¬ 
men bewachsene Hang ist auch künftig von Bebauung freizu¬ 
halten, um die für Rattenkirchen charakteristische Sicht¬ 
achse zur Kirche zu erhalten. 

Ausbildung grüner Ortsränder 
Die neu zu bildenden Ortsränder sollen dem Verlauf der 
naturräumlichen durch Topographie, Vegetation oder Land¬ 
bewirtschaftung geprägten Gliederung der Landschaft ent¬ 
sprechen. Sie dürfen nicht alleine durch Gebiets- oder 
Eigentumsgrenzen bestimmt sein. Die Ortsränder sollen 
eindeutig begrenzt und ablesbar sein und mit standortge¬ 
mäßen Bäumen und Sträuchern begrünt werden. Gewachsene 
Ortsränder wie im Bereich des alten Pfarrhofanwesens sol¬ 
len erhalten werden. 

Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur mit Rücksicht auf 
Topographie und Landschaft 

- Wohnbauentwicklung 

Zeitlich vorrangige Mobilisierung der beträchtlichen Bau¬ 
flächenreserven . 
Neue Siedlungsflächen mit zusätzlichem Erschließungsauf¬ 
wand sollen nur eingeplant werden, soweit der absehbare 
Bedarf nicht durch die bereits rechtsverbindlich ausge¬ 
wiesenen Baugebiete sowie geeignete Baulücken und sonsti¬ 
ge Verdichtungsmöglichkeiten gedeckt werden kann. Da die 
Bauflächen in den Bebauungsgebieten I und II nur bedingt 
zur Verfügung stehen, ist im Zuge von Neuausweisungen die 
Aufhebung bestehenden Baurechts in Erwägung zu ziehen. 
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Gestaltung des Wohnumfeldes 
In den bestehenden und neu aufzuweisenden Bebauungsplan¬ 
gebieten muß das Wohnumfeld durch geeignete Maßnahmen, 
wie Ausstattung mit Spielflächen, gliedernde Grünflächen, 
der dörflichen Situation angemessene Grüngestaltung im 
Straßenraum, ausgebildet werden. 

Im Rahmen der weiterführenden verbindlichen Bauleitpla¬ 
nung ist dafür zu sorgen, daß bei der Wahl der Hausformen 
und der Stellung der Gebäude örtliche Besonderheiten auf¬ 
gegriffen und weitergeführt werden. Als Beispiel dafür 
können die typischen Drei- und Vierseithöfe genannt wer¬ 
den, deren Proportionen durch Einfamilienhausgruppierun¬ 
gen wieder aufgegriffen werden könnten. Dies würde eine 
verdichtete aber dem ländlichen Siedlungscharakter ange¬ 
paßte Bauweise ermöglichen. 

- Ansiedlung von Gewerbe 

Da Rattenkirchen im Rahmen der Regionalplanung eine ge¬ 
wisse Bedeutung als Gewerbestandort erhalten hat, sind 
auch für Gewerbeansiedlungen ortsplanerische Leitgedanken 
wichtig. 

Die gewerbliche Nutzung soll innerhalb des Gemeindegebie¬ 
tes in einem zusammenhängenden Gewerbegebiet zusammenge¬ 
faßt werden, um so ausreichende Ausdehnungsmöglichkeiten 
für vorhandene und anzusiedelnde Betriebe zu bieten. 
Ein Standort soll folgende Bedingungen erfüllen: 

- Enge Anbindung zum Hauptort 
- Einfügung in die Landschaft 
- Gute verkehrliche Anbindung an die überörtliche B 12 

ohne Belastung des örtlichen Verkehrsnetzes, vor allem 
vorhandener Wohnbereiche 

- Standortgelände, das möglichst vor Einblick geschützt 
ist 

- Intensive Bepflanzung und Abschirmung durch standortge¬ 
mäße Baum- und Strauchpflanzungen 

- Eine der Landschaft und Umgebung angepaßte Höhenent¬ 
wicklung der Gewerbebauten. 
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- Stärkung des.Dorfkernes von Rattenkirchen 

Der Dorfkern von Rattenkirchen besitzt eine zentrale 
Funktion im Gemeindegebiet. Funktion wie Ortsgestalt des 
Dorfkernes müssen erhalten und verbessert werden. Dazu 
ist es notwendig, den vorhandenen Einzelhandel zu stär¬ 
ken, ebenso wie Gastronomie und Dienstleistungsbereiche. 
Ehemals landwirtschaftliche Anwesen im Ort, die leerste¬ 
hen, wie z. B. am östlichen Ortseingang sollten einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. In Frage kommen dafür ne¬ 
ben der Wohnnutzung, nicht störende Handwerksbetriebe, 
freie Berufe oder gemeindliche Einrichtungen. 

- Verkehr 

Schaffung einer sinnvollen und sparsamen Erschließung in 
neuen Baugebieten 

Dorfgemäße Gestaltung des Straßenraumes und Schaffung 
grüner Fußwege die neue Baugebiete und Ortskern verbinden 
und eine Erhöhung des motorisierten Individualverkehrs 
vermeiden helfen. 
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4_._Planung 

4.1 Bauflächenbedarf 

4.1.1 Wohnbauflächen 

Aus der Sicht der Regionalplanung soll sich die Sied¬ 
lungstätigkeit im Rahmen einer organischen Entwicklung 
vollziehen. Das heißt, die Deckung des Wohnflächenbedarfs 
der ansässigen Bevölkerung, sowiedes Bedarfs der sich aus 
der natürlichen Bevölkerungsentwicklung ergibt. Außerdem 
schließt die organische Entwicklung eine nicht unverhält¬ 
nismäßige Zuwanderung ein, wie etwa Personen, die in der 
Gemeinde oder einer benachbarten Gemeinde Arbeit gefunden 
haben. 

Der Wohnbauflächenbedarf ermittelt sich aus dem Entwick¬ 
lungsbedarf, dem Auflockerungsbedarf und dem Ersatzbedarf 
unter Berücksichtigung bestehender Baurechtsreserven. 

- Bestehendes Baurecht 

In den dargestellten Gemeindeteilen besteht nur im Haupt¬ 
ort Rattenkirchen nicht ausgeschöpftes Bauland gemäß § 34 
BauGB (im Zusammenhang bebaute Ortsteilte) von ca. drei 
Parzellen und gemäß § 30 BauGB (im Bebauungsplan ausge¬ 
wiesene Bauflächen) von ca. 25 Parzellen. Dies entspricht 
ungefähr einer Fläche von 2 ha. Bei einer durchschnittli¬ 
chen Bruttowohndichte von 13 WE/ha oder 34 E/ha ergibt 
dies Siedlungsfläche für ca. 68 Einwohner. 

Die Bauflächen in den bestehenden Bebauungsplangebieten 
sind aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft der Eigentü¬ 
mer nicht verfügbar, so daß sich die tatsächliche Bau¬ 
landreserve erheblich beschränkt. Für die Ermittlung des 
Wohnflächenbedarfs werden daher nur 50 % der Baulandre¬ 
serven in Ansatz gebracht. 

Bauflächenreserve 1 ha 

- Auflockerungsbedarf 

Wie unter Ziffer 2.9 erläutert, 
mit 3,3 E/WE erheblich über den 
zirk, Region und Landkreis. 
Einwohner 
Wohneinheiten ungefähr 
Belegungsziffer 

liegt die Belegungsdichte 
Vergleichsdaten von Be- 

788 
238 
3,3 
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Wird eine Belegungsziffer von 2,7 E/WE dem Landkreis ent¬ 
sprechend angestrebt, ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf 
von 54 WE. Dies entspricht einem Flächenbedarf von ca. 
4 ha (13 WE/ha). 

Flächenbedarf 4 ha 

- Ersatzbedarf 

Ein Ersatzbedarf für abzubrechende oder überaltete Gebäu¬ 
de ergibt sich nicht, da Ersatzmaßnahmen weitgehend an 
Ort und Stelle durchgeführt werden können. 

Flächenbedarf 0 ha 

- Entwicklunqsbedarf 

Die mittlere jährliche Bevölkerungsentwicklung betrug 
laut Statistik (Ziffer 2.6) in den Jahren von 1984 bis 
1989, 1,1 % im Gemeindegebiet von Rattenkirchen. Geht man 
davon aus, daß dieses Wachstum auch im Planungszeitraum 
anhält, errechnet sich für Rattenkirchen ein möglicher 
Bevölkerungszuwachs von: 

788 Einwohner x 1,1 x 15 Jahre 

100 
ungef. 130 Einwohner 

Daraus ergibt sich bei Zugrundelegung einer 
Bruttowohndichte von 34 E/ha ein Bauflächenbedarf von 
ungefähr 4 ha (oder bei 13 WE/ha für 52 WE) . 

Flächenbedarf 4 ha 

- somit ergibt sich folgender errechneter Wohnbauflächen¬ 
bedarf : 

Entwicklungsbedarf 
Auflockerungsbedarf 

ungefähr 4 ha 
ungefähr 4 ha 

Wohnbauflächenbedarf ungefähr 8 ha 

Unter Anrechnung der bestehenden Baurechtsreserven von 
1 ha ergibt sich somit ein rechnerischer Flächenmehrbe¬ 
darf von 7 ha für den Planungszeitraum. 



38 

Zu berücksichtigen ist, daß bei dieser Grobschätzung all¬ 
gemeine 'Veränderungen im Verhalten der Bevölkerung und in 
der wirtschaftlichen Situation nicht erfaßt werden kön¬ 
nen, wie z. B. ein stärkerer Auflockerungsbedarf zur Er¬ 
niedrigung der Belegungsdichte auf 2,3 E/WE entsprechend 
dem Vergleichswert von Oberbayern. Es handelt sich ledig¬ 
lich um einen Orientierungswert für eine zahlenmäßig 
schwer vorausschätzbare Entwicklung. 

4.1.2 Gewerbeflächen 

Im Gemeindegebiet von Rattenkirchen gibt es bisher kei¬ 
nerlei Gewerbeflächen. Nach den Vorgaben der Regionalpla¬ 
nung und Landesplanung ist Rattenkirchen aufgrund seines 
überörtlichen guten Verkehrsanschlusses, der durch die 
zukünftige A 94 erheblich verbessert wird, für eine ge¬ 
werbliche Nutzung geeignet. 

Die Gemeinde hat sich daher zu einer Ausweisung eines Ge¬ 
werbegebietes entschlossen, da einerseits Betriebe von 
auswärts an einer Niederlassung in Rattenkirchen interes¬ 
siert sind, zum anderen ein Betrieb bereits wegen fehlen¬ 
der Erweiterungsmöglichkeiten eine Verlegung erwägt. Um 
für den Bedarfsfall Flächen zur Verfügung stellen zu kön¬ 
nen und zur Existenzsicherung bzw. Neugründung örtlicher 
Handwerksbetriebe sollen dadurch Gewerbeflächen angeboten 
werden können. Die hohe Zahl von Berufsauspendlern sowie 
der durch Auflassungen landwirtschaftlicher Betriebe be¬ 
dingte Strukturwandel erfordert die Schaffung qualifi¬ 
zierter Arbeitsplätze im Gemeindegebiet. 

Flächenbedarf ungefähr 3,5 ha 

4.1.3 Gemeinbedarfsflächen 

Zu Beginn der Planung beabsichtigte die Gemeinde die Neu¬ 
errichtung eines Bauhofes, in dem die örtliche Feuerwehr, 
deren bestehendes Feuerwehrhaus nicht mehr ausreichte, 
integriert werden sollte. Beide Einrichtungen konnten 
zwischenzeitlich in einer ehemaligen Betriebshalle am 
östlichen Ortseingang integriert werden. Somit besteht 
derzeit kein Bedarf für die Neuausweisung von Gemeinbe¬ 
darf sf lachen . Eine dargestellte Flächenneuausweisung am 
westlichen Ortseingang wurde zurückgenommen. 
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4.2 Bauflächendarstellungen 

4.2.1 Bestehende Siedlungsbereiche 

Übersicht der bestehenden Bauflächen (in ha) 

Wohnbau¬ 
flächen 

Dorf¬ 
gebiet 

Gemeinbedarfs¬ 
flächen 

Rattenkirchen 7,9 
(davon 2 ha 
unbebaut) 

3,1 0,7 

Haun 4,3 

Pietsham 2,7 

7,9 10, 1 0,7 

- Rattenkirchen 

Wohnbauflächen 
Nördlich des Ortskernes ist ein Teil der dargestellten 
Bauflächen durch rechtskräftige Bebauungspläne abgedeckt, 
die im Flächennutzungsplan als Bebauungsplan Baugebiet I 
und Baugebiet II gekennzeichnet sind. Aufgrund der einge¬ 
schränkten Verfügbarkeit der noch nicht bebauten Grund¬ 
stücke in diesen Baugebieten sollte die Gemeinde überle¬ 
gen, inwieweit eine Zurücknahme des vorhandenen Baurechts 
möglich ist. Die neueren Wohngebäude östlich und südlich 
des Ortskernes sind in ihrem Bestand erfaßt und als Wohn¬ 
bauflächen dargestellt. 

Dorfgebiet 
Der teils noch landwirtschaftlich geprägte Ortskern sowie 
das ehemalige Pfarrhofanwesen sind als Dorfgebiet darge¬ 
stellt. Das am östlichen Ortseingang liegende momentan 
ungenutzte landwirtschaftliche Anwesen wurde ebenfalls 
als Dorfgebiet aufgenommen, um so eine evtl. Umnutzung 
bei endgültiger Auflassung der Landwirtschaft planungs¬ 
rechtlich zu unterstützen. 

Gemeinbedarfsflächen 
Schule, Kindergarten, Gemeindeverwaltung und Bauhof mit 
Feuerwehrhaus sind als Flächen für den Gemeinbedarf dar¬ 
gestellt . 
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- Haun 

Dorfgebiet 
Im Ortsteil ist der Baubestand unter Berücksichtigung ei¬ 
ner maßvollen Abrundung als Dorfgebiet dargestellt und 
soll damit auch weiterhin überwiegend landwirtschaftli¬ 
chen Betrieben und dem zugehörigen Wohnen dienen. 

- Pietshara 

Dorfgebiet 
Mit Beschluß vom 04.11.1992 bestimmte der Gemeinderat er¬ 
gänzend neben Rattenkirchen und Haun den Ortsteil Piets- 
ham als Dorfgebiet, mit maßvoller Abrundung im Süden, in 
den Flächennutzungsplanentwurf aufzunehmen. Die Gemeinde 
plant dort für ortsansässige Bürger ein Baurecht für son¬ 
stige nicht privilegierte Wohnbauvorhaben über den Erlaß 
einer Ortsabrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 i. V. 
m. Nr. 3 BauGB zu schaffen. Voraussetzung dafür ist, daß 
die Flächen als Bauflächen im Flächennutzungsplan darge¬ 
stellt sind. 

Aus ortsplanerischer Sicht ist durch eine geringfügige 
bauliche Erweiterung keine Beeinträchtigung der Orts¬ 
struktur zu befürchten. 

Durch entsprechende Festsetzungen in der geplanten Orts¬ 
abrundungssatzung soll gewährleistet werden, daß der 
Grünbestand geschützt und entwickelt sowie das Maß der 
Nutzung zukünftiger Bauvorhaben beschränkt wird. 

4.2.2 Neuausweisungen 

Übersicht der Neuausweisungen (in ha) 

Wohnbau¬ 
flächen 

Dorf¬ 
gebiet 

Gewerbe¬ 
flächen 

Rattenkirchen 6,9 

Haun 1,5 

Gewerbegebiet 3,5 

Pietsham 0, 5 

6,9 2,0 3,5 
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Wohnbauflachen 
Neuausweisungen von Wohnbauflächen wurden aufgrund der 
vorhandenen Infrastruktur nur im Hauptort Rattenkirchen 
vorgenomen. 

Die Gemeinde hat sich als Planungsziel gesetzt, einheimi¬ 
schen Bauwilligen ausreichend Bauland zur Verfügung stel¬ 
len zu können. Zur Sicherung eines intakten Baulandmark¬ 
tes strebt die Gemeinde an, der örtlichen Nachfrage an 
Bauland ein entsprechendes Angebot gegenüberzustellen. 
Neue Baugebietsausweisungen tragen darüber hinaus zu ei¬ 
ner wirtschaftlicheren Ausnützung vorhandener Versor¬ 
gungseinrichtungen und Erschließungsanlagen bei und ga¬ 
rantieren so deren Wirtschaftlichkeit, Erhalt und Fortbe¬ 
stand. 

Die eingeengte Tallage von Rattenkirchen sowie die beweg¬ 
te Topographie läßt es aus ortsplanerischer Sicht schwie¬ 
rig erscheinen neue Bauflächen, die direkt an dem Ort an¬ 
grenzen, großzügig vorzusehen. 

Im direkten Anschluß an bestehende Siedlungsflächen wur¬ 
den am südlichen Ortseingang Wohnbauflächen aufgenommen. 

Nördlich der Bebauungsplangebiete I und II möchte die Ge¬ 
meinde weitergehende Bauflächen, in bereits flacherem Ge¬ 
lände ausweisen, da einer der Eigentümer Verkaufsbereit¬ 
schaft gezeigt hat und eine ausreichende Erschließung ge¬ 
währleistet ist. Eine Weiterentwicklung der Siedlungs¬ 
struktur in nördlicher Richtung wird für sinnvoll erach¬ 
tet, um langfristig einen baulichen Eingriff in das Wei¬ 
denbacher Tal zu verhindern. 

Zusätzlich beabsichtigt die Gemeinde beiderseits der Kle- 
bingerstraße an der westlichen Ortseinfahrt Wohnbauflä¬ 
chen auszuweisen, da die Grundstücke Pfarrgründe sind, 
die im Erbbaurecht vergeben werden könnten. 

Dorfgebietsflächen 
Für den Ortsteil Haun und Pietsham sind zusätzliche Dorf¬ 
gebietsflächen in Form einer Ortsabrundung dargestellt, 
die die vorhandene Landwirtschaft nicht einengen und 
Ortsansässigen zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Gewerbeflächen 
Die Neuausweisung einer Gewerbefläche dient dazu, beste¬ 
hende Betriebe vor einem Abwandern zu bewahren, sowie Be¬ 
triebserweiterungen und standortgerechte Neuansiedlungen 
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zu ermöglichen. Eine entsprechende Fläche ist abgesetzt, 
östlich von Rattenkirchen bzw. südlich von Kehrham im An¬ 
schluß an Waldflächen geplant. 

In der Standortdiskussion um die Lage des Gewerbegebietes 
wurden mehrere Alternativflächen in Erwägung gezogen. Die 
Bewertung der verschiedenen Alternativen ergab, daß der 
jetzige Standort am ehesten die gestellten Anforderungen 
erfüllt. 

Als Alternativfläche war eine Fläche östlich von Ratten¬ 
kirchen im Gespräch, im direkten Anschluß an den beste¬ 
henden Ort, die jedoch sehr bald aufgrund der zu erwar¬ 
tenden Beeinträchtigungen der Ortsstruktur, sowie der na¬ 
hen Wohnnutzung und Lage an einem empfindlichen Talraum 
ausschied. 

Desweiteren wurde ein möglicher Standort westlich von 
Haun im direkten Anschluß an den Ort zwischen B 12 und 
Mü 38 diskutiert. Dieser Standort hätte die Vorteile des 
direkten Anschlusses an die B 12 und im Falle des Nicht- 
entwickelns von Gewerbe, daß kein neuer Siedlungsansatz 
in der Landschaft entstehen würde. Als Probleme erwiesen 
sich jedoch die Abwasserversorgung, die einen sehr hohen 
Erschließungsaufwand erfordern würde, evtl. Immissionsbe¬ 
einträchtigungen der Ortschaft Haun und die eingeschränk¬ 
te Verfügbarkeit der Flächen. 

Der nun im Flächennutzungsplan vorgesehene Standort ist 
ortsplanerisch nicht unproblematisch, da er einen neuen 
Siedlungsansatz in der Landschaft darstellt. Großzügige 
Eingrünungsmaßnahmen sind daher bei der Realisierung des 
Gebietes unabdingbar. 

Ausschlaggebend für das Beibehalten des Standortes waren 
die folgenden Standortvorteile, die die abgesetzte Lage 
bot: 

- die Fläche liegt zwar abgesetzt und durch Bewaldung von 
Rattenkirchen abgeschirmt, besitzt aber trotzdem eine 
gewisse Nähe zum Ort, der dadurch eine Stärkung erfah¬ 
ren kann. 

- die angrenzenden Waldflächen binden die Fläche nach 
Norden in die Landschaft ein. 
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- eine zentrale Abwasser- und Wasserversorgung sowie der 
Anschluß an sonstige technische Infrastruktur sind auf¬ 
grund der Nähe zum Hauptort mit geringen Aufwendungen 
realisierbar. 

- über die Kreisstraße Mü 21 ist ein Anschluß an einen 
nahegelegenen Haltepunkt der Bahnlinie München Ost-Sim- 
bach gegeben. 

- die Verfügbarkeit der Flächen ist gegeben. 

- ein direkter Verkehrsanschluß an die B 12 ist möglich. 

- eine Beeinträchtigung von Wohngebieten durch Immissio¬ 
nen oder Verkehrslärm aufgrund der gewerblichen Nutzung 
ist ausgeschlossen. 

4.2.3 Flächenzusammenstellung für die gesamte Gemeinde (in ha) 

Wohnbau- 
flächen 

Dorf- 
gebiet 

Gemeinbedarfs- 
flächen 

Gewerbe- 
flächen 

Rattenkirchen 14,8 3,1 0,7 

Haun 5,8 

Pietsham 3,2 

Gewerbegebiet 3,5 

14,8 12,1 0,7 3,5 

4.3 Satzungen im Außenbereich 

Die Gemeinde Rattenkirchen hat für die Ortsteile Ramering 
und Empling Lückenfüllungssatzungen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 
1-3 BauGB-MaßnG erlassen, die sich derzeit in der öffent¬ 
lichen Anhörung befinden. 

Die bebauten Bereiche im Außenbereich sind nicht überwie¬ 
gend landwirtschaftlich geprägt und es ist Wohnbebauung 
von einigem Gewicht vorhanden. Es sollen innerhalb der 
abgegrenzten Bereiche, die im Flächennutzungsplan darge¬ 
stellt sind Wohnzwecken dienende Vorhaben im Sinne des 
§ 35 Abs. 2 BauGB ermöglicht werden, die vorhandene bau¬ 
liche Lücken schließen. 
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Der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung der Wohn¬ 
bauvorhaben kann die Darstellung von Fläche für die Land¬ 
wirtschaft sowie die Befürchtung der Entstehung oder Ver¬ 
festigung einer Splittersiedlung nicht entgegengehalten 
werden. 

Darüberhinaus ist für den Ort Pietsham eine Ortsabrun¬ 
dungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. Nr. 3 BauGB 
geplant, da der Ortsteil noch überwiegend landwirtschaft¬ 
lich geprägt ist. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß der 
Ortsteil als Dorfgebiet im Flächennutzungsplan darge¬ 
stellt ist. 

Mit dem Erlaß der Ortsabrundungssatzungen möchte die Ge¬ 
meinde baurechtliche Möglichkeiten ausschöpfen, um orts¬ 
ansässigen Einwohnern ein Baurecht für Wohnbauvorhaben zu 
schaffen, das sonst nach § 35 Abs. 2 BauGB abgelehnt wer¬ 
den müßte. 

4.4 Grün- und Freiflächen 

Wichtige ortsbildprägende Grünflächen, wie die Hangfläche 
nördlich der Kirche (zur Freihaltung von Blickbeziehun¬ 
gen) sowie der südlich des Dorfgebietes gelegene Grünan¬ 
ger (Weidenbacher Tal) wurden teilweise als öffentliche 
Grünfläche teilweise als sonstige Grünfläche erfaßt. 

Zur Gliederung der Bauflächen und Einbindung in die 
Landschaft sowie zur Ortsrandeingrünung wurden weitere 
sonstige Grünflächen dargestellt. 

Der öffentliche Friedhofsbereich, der südlich davon gele¬ 
gene Parkplatz und Sportplatz sind als öffentliche Grün¬ 
flächen in den Flächennutzungsplanentwurf aufgenommen. 

Diese Grünflächen sind von einer Bebauung freizuhalten. 
Innerhalb der neu ausgewiesenen Bauflächen sind an Ein¬ 
bindung der Baukörper in die Landschaft sowie Eingrünung 
höchste Anforderungen zu stellen. 

Verkehrsplanung 

Für die Flächennutzungsplanung ist die zukünftige Tras¬ 
sierung der A 94 sowie deren Anschlußmöglichkeiten von 
besonderer Bedeutung. 

4.5 
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Aufgrund der neuen LinienbeStimmung soll die A 94 auf der 
Trasse Dorfen nördlich vom Ort Rattenkirchen verlaufen. 
Eine Anschlußmöglichkeit besteht nur über die B 12 weiter 
östlich im Gemeindegebiet von Heldenstein. Die gewählte 
Trasse durchschneidet das Gemeindegebiet in Ost-West- 
Richtung und damit den landschaftsprägenden Talraum des 
Kagnbaches. Desweiteren wird in bestehende Biotope einge¬ 
griffen. Direkt betroffen sind von den zu erwartenden 
Lärmbeeinträchtigungen durch Verkehrslärm die Anwesen 
Peissing, Kagn und Klebing. Bei entsprechender Windrich¬ 
tung könnte davon auch der Ort Rattenkirchen betroffen 
sein, weshalb ausreichende Schallschutzmaßnahmen erfor¬ 
derlich sind. 
Die Lage des geplanten Gewerbegebietes wird von der Tras¬ 
se nicht beeinflußt, da ein überörtlicher Verkehrsan¬ 
schluß nach wie vor über die B 12 besteht. 
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5_._Denkmalschutz 

Schützenswerte Baudenkmäler laut beiliegender Denkmalliste sind 
im Plan dargestellt: 

Rattenkirchen 

Kath. Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, 1727 und 1765; mit 
Ausstattung. (Fl. Nr. 1) 
Alte PfarrhofStraße 7, Alter Pfarrhof, mit Nebengebäuden, 
18. Jh. (Fl. Nr. 16) 
Friedhofskapelle Hl. Mutter Gottes, auf gotischer Grundlage, im 
17. und 18. Jh. verändert. (Fl. Nr. 2) 

Empling (Gemarkung Rattenkirchen) 

Haus Nr. 7. Ehern. Bauernhaus; Mitterstubenhaus, erdgeschossiger 
Einfirsthof in Blockbau, angeblich von 1728, transferiert. 
(Fl. Nr. 1166) 
Haus Nr. 8. Stadel eines Dreiseithofes, mit Gitterbundwerkzone, 
von 1808. (Fl. Nr. 1171; 1174) 

Göppenham (Gemarkung Rattenkirchen) 

Kath. Kirche St. Nikolaus, sog. Wasenkirche, Chor gotisch, 
Langhaus wohl erst 17. Jh. (Fl. Nr. 2725) 

Haun (Gemarkung Rattenkirchen) 

Haus Nr. 1. Hakenhof; auf der Südseite Medaillonmalereien, um 
1840. (Fl. Nr. 1415) 
Haus Nr. 5. Haustür am Gasthof Straßer, neugotisch, bez. 1853. 
(Fl. Nr. 1429) 
Haus Nr. 6. Haustür, neugotisch, bez. 1863. (Fl. Nr. 1434) 
Kapelle, neugotisch von 1907; mit Ausstattung. (Fl. Nr. 1434) 

Masch (Gemarkung Rattenkirchen) 

Bildstock, Tuffsteinmonolith, 16. Jh. (Fl. Nr.2333) 

Neuhausen (Gemarkung Rattenkirchen) 

Kapelle, 1894; mit Ausstattung. (Fl. Nr. 578) 

Ramering (Gemarkung Rattenkirchen) 

Kath. Kirche St. Johannes Baptist, 16. Jh., 1855 restauriert; 
mit Ausstattung. (Fl. Nr. 818) 
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Haus Nr. 4. Ehern. Kleinbauernhaus; eineinhalbgeschossig mit 
Blockbaugiebel-und Kniestock, im Kern 1. Drittel 19.. Jh. , 
neugotische Haustür (Fl.. Nr. 798) 

Wald (Gemarkung Rattenkirchen) 

Kath. Kirche St. Benno, 18. Jh.; mit Ausstattung. (Fl. Nr. 151) 
Haus Nr. 2. Haustür am Wohnstallhaus, neugotisch, von 1863. 
(Fl. Nr. 140) 

Waldsberg (Gemarkung Rattenkirchen) 

Haus Nr. 2. Vierseithof; Wohnstallhaus mit rückseitigem 
Bundwerk, gegen Mitte 19. Jh.? Hütt'n in Ständerbohlenbauweise 
mit Bundwerkteilen, 1. Hälfte 19. Jh. (Fl. Nr. 1695) 
Haus Nr. 3. Stattlicher Bundwerkstadel eines Dreiseithofes, mit 
Steilsatteldach, bez. 1723. (Fl. Nr. 1709) 

Ziegelsham (Gemarkung Rattenkirchen) 

Haus Nr. 3. Geschlossene Vierseitanlage ("Brunnerhof"); 
Wohnhaus, Stall, Wagenschuppen, Stadel und Backhaus, 2. Hälfte 
19. Jh. (Fl. Nr. 2736) 

Darüberhinaus befindet sich an der Gemeindegrenze zu 
Obertaufkirchen ein Bodendenkmal, ca. 27 5 m westlich von Bürg. 
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand des Landesamtes für 
Denkmalpflege handelt es sich dabei um eine obertägig noch 
sichtbare, frühmittelalterliche Befestigungsanlage mit teilweise 
gut erhaltener Wallgrabenkombination. Das Monument genießt den 
Schutz des Denkmalschutzgesetzes und ist unverändert zu 
belassen. Bei Bodeneingriffen jeglicher Art besteht 
Anzeigepflicht. 
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6_._Naturschutz und Landschaftspflege 

- Naturschutzgebiete nach Art. 7 BayNatSchG sowie Land¬ 
schaftsschutzgebiete nach Art. 10 BayNatSchG existieren 
im Gemeindegebiet von Rattenkirchen nicht. 

- Naturdenkmal nach Art. 9 BayNatSchG 
Schutzgegenstand ist die, im Gemeindeteil Ziegelsham, 
auf der Fl. Nr. 2744, ca. 50 m westlich der letzten 
Hofstelle befindliche Baumgruppe bestehend aus drei 
Eichen. Sie ist als Naturdenkmal unter Schutz gestellt. 

Zur Sicherung des Naturdenkmales erstreckt sich der 
Schutz auch auf die Umgebung der Eichen-Baumgruppe im 
Bereich der Kronentraufe. 

Die Eichen-Baumgruppe ist als Naturdenkmal zu schützen, 
da ihre Erhaltung wegen hervorragender Schönheit und 
erheblicher Prägung des Landschafts- und Ortsbildes so¬ 
wie des Naturhaushaltes im öffentlichen Interesse 
liegt. Zweck der Unterschutzstellung ist es einer 
reichhaltigen, besonders seltene Arten umfassenden Fau¬ 
na die Lebensbedingungen, insbesondere die Anteile an 
Totholz und Höhlungen zu. erhalten und die natürliche 
Entwicklung der Bäume zu ermöglichen. 

- Vorschläge für schützenswerte Landschaftsbestandteile 
In der Biotopkartierung des Landesamtes für Umwelt¬ 
schutz wurde*das Biotop X 7739-95 "Ufervegetation und 
Feuchtwald am Kagenbach" als Landschaftsbestandteil 
gern. Art. 12 BayNatSchG vorgeschlagen. Als Gründe wer¬ 
den die naturnahe Ausbildung und die floristische Ar¬ 
tenvielfalt des Biotops genannt. 

- Wiesenbrüterflächen 
Art. 6 d Abs. 2 BayNatSchG 
Feuchte Wirtschaftswiesen und -weiden als bedeutenster 
Lebensraum für bedrohte wiesenbrütende Vogelarten sol¬ 
len nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz in geeigne¬ 
ter Weise insbesondere durch freiwillige - privatrecht¬ 
liche - Vereinbarungen erhalten werden. Die sich im 
nördlichen Gemeindegebiet von Rattenkirchen befindenden 
Brutgebiete von Wiesenbrütervögeln im Isental sind im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Sie überdecken sich 
teilweise mit den vorhandenen Niedermoorflachen. 
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Aus dem Wiesenbrüterprogramm der Bayerischen Staatsre¬ 
gierung werden Bewirtschaftungsbeschränkungen auf Wie¬ 
sen gefördert. Die Naturschutzbehörden bieten dazu den 
nutzungsberechtigten Landwirten Bewirtschaftungsverein¬ 
barungen, in denen notwendige Schutzmaßnahmen und ihr 
zeitlicher Rahmen festgelegt wird. 

Biotopkartierung 
Als Biotope werden alle Lebensräume von erhaltenswerten 
Tier- und Pflanzenarten bezeichnet, die aufgrund der 
vorherrschenden Standortbedingungen (Geologie, Boden, 
Wasser, Klima, etc.) Lebensgemeinschaften bilden. Die 
Bedeutung dieser Flächen für den Naturhaushalt besteht 
vor allem darin: 

- Ein Mindestmaß an biologischer und struktureller 
Vielfalt und charakteristischer Eigenart der ver¬ 
schiedenen Naturräume zu erhalten, die durch Nut¬ 
zungsintensivierung immer einheitlicher werden. 

- Einen Beitrag zu leisten für die Vielfältigkeit und 
Schönheit des Landschaftsbildes. 

- Rückzugsgebiete und Lebensräume zu bilden für Tier- 
und Pflanzenarten, die in intensiv genutzten Berei¬ 
chen keine Lebensmöglichkeit mehr haben. 

- Rückzugsgebiete und Lebensräume zu bilden für, auf 
bestimmte Lebensbedingungen angewiesene Pflanzen- und 
Tierarten. 

- Artenreservoire zur Erhaltung der genetischen Infor¬ 
mation und zur Sanierung gestörter Bereiche darzu¬ 
stellen. 

- Pufferzone für besonders empfindliche Gebiete zu bil¬ 
den. 

- Ökologische Ausgleichswirkungen auf andere Nutzungs¬ 
systeme wahrzunehmen. 

- Biotope erfüllen insbesondere hydrologische Aufgaben, 
klimatische Funktionen, hygienische Funktionen u. a. 

Die im Rahmen der amtlichen Biotopkartierung (Bayern¬ 
flachland) erfaßten Biotope sind im Flächennutzungsplan 
eingetragen. 

Zu jedem Biotop gehört ein Biotopblatt mit Beschreibung 
des Biotops, bestehender Nutzung, vorgeschlagener Pfle¬ 
gemaßnahmen etc. Dieses liegt nach Abnahme der Biotop¬ 
kartierung durch das Staatsministerium für Landesent¬ 
wicklung und Umweltfragen beim Landratsamt aus und kann 
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dort eingesehen werden. Die folgende Auflistung dient 
daher nur dem Überblick über Anzahl und Art der Bioto¬ 
pe. 

Kurzbeschreibung der Biotope laut amtlicher Kartierung 
(Amtliche Nummer X 7739/X 7740 -entspricht im Plan- B) 
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Biotopkartierung Bayern Flachland 

Biotop 

N r. 

Bezeichnung V o r s c h 1 a g 
für 
Schutzsta- 
l.us gem . 

K i o 1. o p •• 
kdrl lerung 

Fläche 
nach 
BayNatSchG 

Altwasser »n der I»*n 

a7739~ 33 liotop wird au* sshrsren kltwisnern xu beiden Seiten der l»en gebildet. 
Die TeiUlicbeo 1 - d liegen südlich und die Teilfliehen i und 1 nördlich de* 

bie*Vesserfliehen *ind c» I - 10 - breit sit sehr steilen Ufern «bis xu *0*1 und 
..1,1, Gelinde eingetieft. Die Vsssersohlen bestehen eu* feines Lebe und Ssnd. 
Der cröbt* Teil der Gevieser ist nur be) Hochvssser eit des Flui in Verbindung. 
Die verschiedenen Teilflichen »eisen folgende Kerksale euf: 
Ta11f1 ich» 1 besteht sus de» Uferpebölx xu beiden Selten de* iltvasners Bit 
Scb«*rxerlen. Stieleichen und Hybridpappeln (diese süssen entfernt »erden). 11* 
ünterwuchs kos.en Veiden. Traubenkirschen. Pfaffenhütchen und Sch»arxer fiolun- 

der »or. Viele Biuse sind sit hopfen verschleiert. 

iestsndsbeschreibung Feuns: ,, . , 
Der Biotop ist ein geeigneter lufenthaltsort und Hahrungsrevi.r für zahlreiche 

Vogelarten und Laichbiotop für lephibien. 

Die Bodeneegetation besteht überwiegend su* nitrophilen Zeigern, luf des Weiser 

sebwissen Gelbe Teichrosen. ...... .. ... 
Die beiden Teilflichen 2 uDd 3 beben eine ibnliehe flonstiscbe Zusa.»ensetxung 

Teilfliche 4 liegt südwestlich Zursühle und ist a« hordende itindig eit des 
Hui in Verbindung. Das Uf.rg.bölx ist lückenhaft und »ird aut Eschen, Silber¬ 
weiden. Brucb-eiden, Birken und Traubenkirschen unterschiedlicher lltersslufen 

11* Bodenvegetation verbreiten sich Steife Segge, Hidesüb. Blut»eiderich. Bal¬ 
drian und in Vassernab. auch BlttersüBer Nachtjehatlen towie grobe brennwssel- 

flurcn. luf des Waaser sch»is*en Inseln eit Gelben Teichrosen. 
Die Teilfliche grenzt 1* Süden und Olten an Heueicsen, ls Norden und Veiten an 

Reuwiesen, Icker und einen Schuppen. ...... 
Teilfliche S befindet lieh lüdoitlieh Hof und ltt ein Ufergebolz sjt ihnlichen 
f) on 11 liehen Herlnilen wie Teilfliche 4. kuberdex können hier noch Sch-arzer- 

len, Stieleichen und eine dicht eingewachsene Strauchschicbt sit Schwariee Ho¬ 

lunder und Pfaffenhütchen vor. . . 
i* westlichen Ufer wichst ein dichter bestand nll Rispensegge und a» östlichen 
eine Vegetation alt lohldistel. Kide.üb, Rohrg 1 anxgra* und Drüsige« Springkraut 
Teilfliche i bat einen Bauptbestand aus verschiedenen Veidenarten, haupt sach 11 et 
bruchweiden. Daneben treten auch itandortfre»de Gehölzer. wie Fichten. Lirchen 

und East amen aut, die alle von hier entfernt -erden süiier.. 
Teilfliche 7 liegt südwestlich Ednühlt. an Fluüks 3S und ist nur be: Hochwisset 

sit des rluü verbunden. . . 
Die Wasserfläche ist beinahe ganz sit Gelben Teichrosen bedeckt, i* Uler waert- 
»en hauptsächlich Steile Segge und Pest»urzf1uren. Vereinzelt erscheinen auch 
Gehölzer wie Silberweiden. Traubenkirschen. Grauerlen und Hybridpappeln. 
iuf allen Teilflichen dehnt sich die Xckernutzung fall unsiltelbir ans Ufer aus 
und beeinträchtigt den biotopbeit and. Daher ist es angebracht, zwischen Biotop 

und icker eine Pufferzone anzuiegen. 
Ebenfalls ist es zu espfehlen, die gehölzlosen Uferstellen sit ständertgeeig- 

neten krten zu beitocken. 

Ufervegetation an der Isen von der Cr.nz. de. Umkreise. Erding b>. .üdö.tlich 

X77 39-34 «•<*>• 
Entlang der Biotop.tf.ck. durchfliept die J.en in groben Kaandern ein« breite 
Wiese ae Südrand de. Naturraunei Isar-1nn-Huge11 and und hat eine unterschied 
l!c“ tr.it. zwischen 3 und » . und ist c. l.b - 2.5> s 1» Celind, eingetieft. 
Da. etwas trübe Wasser Hiebt sibig schnell auf einer kiesig-sandigen Sohle, 

kr den gehölz1osen Stelle» sind vor alles die Pralluler erodiert. 
Das Ufergehöl: ist i. sllge.einen an beiden Ufern put ausgeprägt, -obe es aller 
ding, auch Lücken 1. bestand gibt. Sowohl bau.- als auch Strauchschicbt sind 
dank natürlicher legenerlerung reichlich durch Esesplare unterschiedlichster kl 

Dtl'biüptbettitd'hilden Seh.arzer)en, Eschen und Weiden, die biotopprigend sind. 

Daneben erscheinen noch faiufig Treub.Dkirscben. Holunder, Ptaffenhüteben, Stiel- 
• fcirk«n *fc»€r auch * t *Ddor t1 Cehfili« wie Hybn dpapp« 1 ß, v*r*tr«ut auf 
der gesastec Streckt, odar tiefem, wie z. E. ib der Nih. der Brück, bei Narkets- 
sühle. kuf diese» Teilgebiet können »uch etliche »ehr »chöne topf weiden vor. 
Trotz Eutrophierung ist die lodenvepelation gut »usgepript und artenreich. 
In den Lücken des Gehölzbestand** verbreitet sich Schilf bzw. «ohrg1anigras. 
1, Schi11en der Biu». wichsen Kid«»üb. Eohldlstel. Robmnz*. Ge-Öhnlicher Oder- 
nenme. Bltt*r*üb*r N»ehl»cbatten und viel* andere krlen. 
ln de* nur »ibig rasch fliehenden Wasser haben sich Inseln sit Cwlben Teichrosen 

bzw. Scbwmsendes Lslchkraut angesiedelt. 
Es ist zu espfehlen. die st»ndortfrenden Geholzarten aus des Biotopbestand zu 

entfernen und Puflerzonen mt extensiver Bewirtschaftung anzulvgen. 

6 d 1 T f 1 

X 7 7 39-4 3 
tonplexer Biotop in den Isenauen zwischen Hooshiusel und Hoosnühl* 

Teilfliche 1 wird durch einen won Westen nach Osten (liebenden Graben ln zwei 

Die* südliche^iilt« hat 1» westlichen Teil einen Geböl zbe s t snd aus Schwarzerlen 
und Veidtngshüsehen. Südlich und östlich des Gebüsches befindet sich ein Croh* 
s.ggenriedb.stsnd nlt SuspfSegge und Gelber Segge als Kauptarlen. 
1» nördlichen Teil gibt es entlang einer sch.alen und langen kodennulde einen 
schal1en Kab»>esenstre1fen »It Eannsegge. Sunpldotlerhlu»en. Vassergrelskrsut. 

Fieberkle* und anderen Erlen. 
Nördlich des Craben* wachsen in Nordwesten der Teilfliche vereinzelte Schwarzer¬ 
len und Weidengebüsche. Die bodenvepetatlon besieht hier aus Su.pfirgge und ver¬ 

einzelten Bulden von tisenscgg*. 
Südlich dieses Gehölze* verbreitet sich ein Crobseggenriedheltand als Sukzesil- 

onsflidius einer .beseligen «ab«»«»*- , ... 
Östlich des Gehölze* folgt ein kabwiesenbe*tand nlt Eanssegg». Hidesüb, Eohjei- 
* tel, Eanngrat und Vasiergreiskraut alt häufiger anzutreffand» krten. 

Es gibt hier knzeichen vor, angestrebter Nutzungsl nl en* i vi erung der Wiese. 
Di* Teilflichen 2-10 erstrecken sich von der 2ufahrt**trsbt nach Hooshaus«] 

bi» östlich der Zufahrtsstrah» nach Hoosnühle. 
Die Vegetation l*t ein kosplexer Biotop bestand nlt »o*aikar11ger Struktur. 
Der westliche Teil wird von eine* Feuchtwald eit Senwa rznr 1 en als Haupt bei t a nd 
e l ngenouen, ln den auch ischweiden sowie vereinzelte Eschen und birken verken¬ 

nen. 

NSG- 

Vorschlag 

6 d1 Tfl 
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Biotopkartierung Bayern Flachland 

Biotop Bezeichnung 

Nr. 

Fortsetzung der Biotopbescbreibung: 
Gelbe Segge. Mädesüß und kleine Inseln mit Hiebeeren bilden die Bodenvegetatlon. 
Ein anderer wichtiger Biotopbestandteil sind die großflachigen Großseggenr1edf1u- 
ren. die zue größten Teil Sukzessionsstedlen ehemaliger Haß- bzw, Streuwiesen 
sind. Folgende Pflanzenarten sind hier häufiger anzutreffen: Gelbe Segge. Suwpf- 
segge. kleine Inseln eit Ras.nsegge sowie Mädesüß und BlutWeiderich. 
In den landgebieten dieser Fluren wachsen Hochstaudenbestande, die ebenfalls Suk- 
zessionsstadien ehemaliger Naßwiesen sind und hauptsächlich aus Mädesüß in Be¬ 
gleitung von Gemeinem Gilbweiderich und verschiedenen Seggenartwn gebl.det »er- 

Äuf der »iotopfliehe kommen ebenfalls mehrere Naßuiesenbestände vor, die teils 
Jährlich genabt werden, teils schon seit Jahren brach liegen. In diesen Bestan¬ 
den komeen folgende Urten häufiger vor: Spitzbliitige Binse. Fla t Urbl nse, Schlan¬ 

genknöterich, Wassergreiskraut. Mädesüß und viele andere. 
Eine Besonderheit m Pflanzenbestand des Biotopes bilden die riechen mit dominie¬ 
rendes Pfeifengras, die aller Wahrscheinlichkeit nach ehemalige Stfeuwiesen sind. 
Außer Pfeifengras kommen hier noch Mädesüß. Gemeiner Gilbweiderich. Zottiger 
Elappertopf. Heilziest, Schmalblättriges Wollgras und stellenweise auch Echtes 

Labkraut und Zittergras vor. ... 
Auf anderen Tlachen des Biotopes. auf denen ehemals Torf abgeoaut wurde, wachsen 
Feuchtgebüsche mit verschiedenen Veldenarten, wobei Asehw.iden häufiger auftre- 

ten und ab »nd zu auch Schwarzerlen Vorkommen. 
Ae Sudrand der Teilflachen 2-6 befinden sich mehrere kleine Weiher, die nicht 
der Fischzucht dienen, zum größten Teil verlandet und mH Seggen, Rohrkolben, 

Bittersüßem Nachtschatten und anderen Arten überwachsen sind. 
Stelllanwelna gibt ms noch kleine Bestände mit iybridpappeln, die von hier ent¬ 
fernt werden mGmnen. Ebenso die Kiefern, Fichten und Spitzahorn, die auf Tekl- 
fliebe 2 und nordöstlich der Teilfläcbe 3 angepflenzt worden nind. 
Am lordrnnd der Teilfläcbe 2 und en einer Stelle tödlich der Teilfläche 5 gibt 
es Heuablagerungen und eüdllch Hooabäusel Ablagerungen von Onrtenabfillen. Die¬ 
ne haben zu starker Bodeneutrophierung und Anaiedlung großer Branneaselfluran 

Ea^iet'zu'aäpfablan, zwischen den intenaiv bawirtaebaftaten Ackerflächen und 

dem Biotopbeatend Pufferzonaa anzulegen. ... 
Die gesamte Biotopfläcbe wird in Hichtung Nordwest-SOdost von Nooakanal dureb- 
floasen, der das Waaeer das Biotopea aammalt und in die laen leitet. 
Der Biotop grenzt im Süden und Norden an rattwieaan bzw. ebeealige Naßwieaen, 
daran Bestände wegen starker Eutrophierung unter der Erfasaungagrtnze sind und 

dabar nicht erfaßt wurdan. 

X7739-70 
Komplexer Biotop südlich und östlich Thalham 

Teilfläche 1 das Biotopai ist eine Baumhecke westlich eines Hohlweges mit einer 
Baunschicht aus Eichen und Eschen, von denen einige Exenplare prächtig ausgebil¬ 

det sind. , , 
Die Strauchschicht ist lückenhaft und besteht aus Hasel und Holunder. 
Ia der spärlich vorhandenen Bodenvegetation können Nelkenwurz, Ruprecbtskraut 

und Gawöhnlicher Geißfuß vor. .... . „ , 
Tmilflächa 2 liegt an einem Graben und ist im westlichen Teilgebiet ein GewAner- 
begleitgehölz, während das östliche Gebiet Merkmale eines Flurgehölzes trägt. 
Den Gehölzbestand bilden Eschen. Eichen und Bruchweiden mit einer für feuchte 
Standorte untypischen Bodeovegetation. 
Die beiden Teilfliehen 3 und 4 sind kleine rlurhecken mit Eschen, Eichen und 
Schwarzerlen aowie vereinzelten Exemplaren von Weißdorn ia Bestand. 
Tailfläche 5 besteht im Osten aus einer Baumhecke alt Eschen und Weißdorn, die 
la Westen an ein aheealigea, kleines Abbaugelände grenzt. 
Auf der Abbaufliche und auch im Süden der Tailfläche hat sich eine typische Vege¬ 
tation für magare, extensiv# Hauwiesen angesiedlet. Dazu gehören Zittergras, Ech¬ 
tes Labkraut, Zottiger Klappertopf, Kleine Bibernelle. Dornige Hauhechel. Wiesen¬ 

salbei und Thymian. ’.. 
Tailfläche 6 ist ein Altgrasbestand, in dem stellenweise auch typische Pflanzen 
für Feuchtgebiete erscheinen. Der Standort der Teilfliche ist der südliche Eis«n- 
babndamm zwischen dem km 57,6 und 57.B. Die hier häufiger anzutreffenden Pflan¬ 
zenarten sind Glatthafer, Mädesüß, Tüpfel Johanniskraut, Leimkraut, kleine Stel¬ 

len eit Kammsegge und ia Westen auch Rohrglanzgras. 
Tailfläche 7 befindet sich südlich der Bahnlinie und besteht aus der Ufervegeta¬ 
tion eines Grabens in der eestlichen Hälfte, und aus der Vegetation eines qual¬ 

ligen Hangtußes in der östlichen. ... 
Das westliche Cebiet wird von einem Schwarzerlenbestand eingenommen, dem Eschen 
und Bruchweiden beigemischt sind. Die Bodenvegetation besteht aus Schilf, Rohr- 

alinzarai und KidtsüB. 
In biCllcbcr Richtung wird das Gwhölz lückenhaft und enthilt Birken, Bruchwwiden 
und Schwarzerlen. An den gehölzlosen Stellen hat die Vegetation die gleiche Zu- 

sannensetzung wie oben beschrieben. . ö 
Teilfliche I ist eine Baunhecke alt Eschen, Bruchweiden und Schwarzerlen in be¬ 
stand. Dia Bodenwegstation i» Innern des Bestandes enthalt Nelkenwurz, Wald¬ 
zwenke und an Ostrand auch Gewöhnlichen Odemennig. Echtes Labkraut, Wiesensal¬ 

bei und Glattbafer. 
Am Nordostraed wachsen einige größere Weißdornstriucher. . 
Die Hecke ist bogenförmig und säumt den Rand eines ehemaligen Kiesabbaugeländes. 
Die beiden Teilflächen 9 und 10 sind Baumhecken an einem Hohlweg bestehend aus 
Eschen. Schwarzerlen, Eichen und Vogelkirschen. Der Boden ist teilweise von Broo- 

Teilfläcbt 11 wird teils aus einem Feldgehölz und teils aut Ufervegetation ent¬ 

lang einet Crabens gebildet, der den Ostrand der Teilfläcbe 1 säumt. 
Die Baumichicht besteht aus Schwarzerlen, Bruchweiden und Spitzahorn. Ae Nordrand 

wachsen viele junge Schwarzerlen. 
Dia Tailfläche grenzt im Norden und Osten an Heuwiasen und Bewaldung, ia suaen 
am eine Verbindungsstraße und im Westmn an mthrara Forallenwaiher und eine Rei¬ 
he lybridpappeln. Im Imnern der Teilfliehe wurdan groß# Hangen Bau abgelagert. 
Teilfläche 12 ist eine Baumhacke nördlich Ziegelahaa mit großen und kräftigen 
Exemplaren von Stieleichen und Sechen. Den Unterwuchs bildaa Basel und Pfaffen¬ 

hütchen und die Bodenvegatation überwiegend Brennasseln. 

V o r s c h 1 a g 
für 
Schutzsta¬ 
tus gern. 
B iotop- 
kartierung 

Flache 
nach 
BayNatSchG 
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Biotop Bezeichnung 
Nr. 

X7739-79 

X7739-80 

fauchtbiotop« aa Kagenbaeh und in dasaan Auenbareich 

Tnilflieh« 1 wird aus dar Bagleitvagetation entlang das Baches alt Eichan, 
Schwarzerlen. Spitzahorn und vereinzelt.n Weiden gebildet. An a.hr.r.n Stallau 
dl. Ufar» wurden Hybridpappaln und Ficht.n angapflanzt. von d.n.n di. grdft.r.n 

S-SS*»:SÄBiSS,l2:/“rJKS;^ricta,.r«.r Holund.r und varatn- 

Grofies Springkraut und Kohldistal. . 

e^s-täs:.« 2i;:j:r;t:tiii^s«“Ä«°i2-s^u-«rt. 

TailflichaViit'iin »auaba’stand ait Schwarzerlen, E.chan und C^*J(und *ln** 
Unterwuchs au* lohrglanzgra* und >a westlichen Teilgebiet »“^ Schilf. 
Dar Pflanzanbastand antlang das Crabans aa Nordrand dar TailfUcha liagt qualj 

KitiiE:'s-rss'SKi,,..«.».... ..... ..«..w.. 
purweiden und ainaa Untarwuch« au* HidesüB und Schilf gablidat. Haupt- 
Tellflich« 4 ist in ibrar westlichen Hilft« am Pauchtwald alt Eschen als Haupt 
bestand. In der Bod.ov.gstation verbreiten sich Suapfsegge, vereinzeU« Bulden 

ait Hasansegg« und groBflichig Himbeeren. r_.hii.rh au* Sal-av- 
I. östlichen T.ilgabiet der Teilfläch« wichst >. Morden ein Cebü.ch aus Salwai 

SSi an*den ^^1^ ^ jandung.zonen 

haben sich Hochstaud.aflur.n alt HidesüB. RoB«inia, Suapfsegg«. Kohldistal und 

ln‘di«« B«reichbist*di«*Tailfliehe stellanw.isa eutrophiert. was nitrophile 

äsu*.™.,..... 
stand und «iner Strauchschicht alt Kreuzdorn und Bruchweiden. 

Ufarwegatstion und CroBsegg.nriadfluran an «inen Bichlein und dessen Qu.llg.biet 

T-ilflich« 1 besteht in ihrer nördlichen Hilft« aus Ufergehölz ait Eichan, 
Schwarzer*an, Eschen, vereinzelt auch Vogalkir.ch.n sowie Traubenkirschen und 

... *.>-«- 
llf 5iia«"iait«.n Lauf hat der Bach kein richtiges Bett «ehr und bildet ein 
taraulpf”. Callnda. in de. »ich Schilf und Hide.üB verbreiten. Es wachsen auch 

irSSdrSnd^«; SÄfUeh. wurde Altaetal 1 und Erdschutt abgelagert, deren Entfer- 

Tei 1 fliehe“^hat*"«inen ähnlichen Pfl.n.enb.st.nd wie Teilflich. 1 und grenzt l- 

ünrdoeteD an aiai Papp'el- und Piehtanaufforstugng, dia aus dar Biotoppfliehe aus 
ÜSSI« «rd“ uad ” Södo.tr.nd an .inen Waihar. der ebenfalls nicht al. Bio- 

Teilflicbs^l'wird1zu« gröBten Teil «us «ine« GroBseggenriedbestand gebildet, der 

I« Suipflegge und i. nördlichen Teilgebiet au. einer Insel nit 
siebt. An seinen RAndern wachsen Blutweiderieh. Ualdsiase und ein Brennesselgur 

£1 "örSltnchr?i:i,:bi:in:LtVifnTf“.rs.u. nit Eichen. Birken. Eschen und Hanna- 

es-äms “".1;*.«.««. *. - 
das Vieh dient und daher stark eutrophiert ist. 

X7739-81 
Bauaheckt in eines Hohlweg südöstlich Hasch 

Der Biotopbest.nd wird aus einer Bausheck« sit Bergahorn. Birken, Linden und 

Hainbuchen zu beiden Seiten «ine« Hohlwegs gebildet. ..... _ 
Zur Strauchschicht gehören Schwarzer Holunder, Traubenholunder, Basel. Pfaffen¬ 

hütchen und Rote Heckenkirsche. .... , 
In der «rtenarsen Bodenvegetaion können CroBe Schlüsselblumen, Nelkenwurz, viel 

Jungwuchs won Bergehorn und in den Randgebieten Brennesseln vor. . 
As Ostrand des Biotope* wurden eine Reihe Fichten angepflanzt, die als Standort 
fresdea Gehölz von hier entfernt werden süssen. 

X7739-82 
Feldgehölze und Ufervegetation westlich Kehrhaa 

Teilt liehe 1 des Biotope« ist eia Feldgehölz sit Eichen und Eschen als 
stand, nehsn denen vreinzelt Vogelkirscben und Kiefern sowie «me Strauchschicht 
sit Hasel und Holunder vorkosnen. Viel« 'Biuse sind sit Waldrebe überwachsen. 
Di« Bodenvagetation wird «u« Ruprechtakraut. CroBws Springkraut und Hexenkraut 

l«bInn'rn der Teilflich« gibt es zwei kleinere Kiesabbaugruben älteren Daluss. 

In der westlichen Grub, wurden Bauschutt und Haussüll F._ch. 
Teilflich. 2 besteht eus der Ufervegetation z-eier Weiher, die nicht der Fisch 

lucht dienen und zua Teil aus der Biotopfliche ausgegrenzt wurden, 
ln Ufergehölz können Schwarzerlen und Eschen vor. Schwarzarien saunen auch dtn 

Abflußgraben des Vwtlher», der in Richtung Osten fließt. 

Di« Obarfliehe de« östlichen Weihers ist zu 50A mt Igelkolben überwachsen. 
Teilflich« 1 ist «in kleines Feldgehölz ait Birken und zwei Eichen m Baumbe¬ 

stand lowia Schlehen in der Strauchschicht. 
Der Standort des Gehölze* ist «ine Bodenvertiefung, vernutlich «in «henalige* 
Abbaugalinde. da* zur Zeit ait landwirtschaftlichen Abfällen, hauptsächlich 

Stroh, varfüllt wird. 

Vorschlag 
f ii r 
Schutzsta- 
l.us gern. 
H i o 1 o p -- 
kdi’t i ürung 

Fläche 
nach 
BayNatSchG 

6 d1 Tfl. 

6d1 Tfl. 

6d1 Tfl. 
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B i otop 
Nr. 

X7739-83 

X7739-84 

X7739-85 

X7739-86 

X7739-87 

Fläche 
nach 
BayNatSchG 

Ufervegntation aa Veldenbacher »ach östlich Rehrhae 

Dar Biotop baataht aus dar Vegetation entlang das oben genannten Baches. Dia 
Bauaschicht lat gut strukturiert und wird aus Baunarten unterschiedlichstar 
Altersstufen wie Schwarzerlen, Bachen, »ruchweiden, vereinzelten Birken und an¬ 

deres Arten gebildet. ... . ■ ... 
Ia Untarwucbs koaaan Traubenkirschen und Schwarzeer Holunder vor, und m der Bo¬ 
denvegetation Biesenschwingel, Sunpfrispengras, Raswnschaiele, in Hasernahe auch 
Bachahreaprais und etwas weiter antternt HädesüB, Nelkenwurz und HoBalnze. 
Dar Bachlauf ist leicht aaandriert. alt einer ca J s eingetieften Kiwssohle. 

Der Biotop setzt sich auf der TB 1140 fort. 

Bezeichnung V o r s c h 1 a g 
für 
Schutzsta¬ 
tus ge in. 
B i o l. o p - 
k a r L i e r u n g 

Vegetation as Haidenbacher Bach und in dessen Auen 

Der Nordrand der Teilfliche 1 liegt an den oben genannten Bach und besteht aus 
Ufergehölz ait Schwarzerlen. Bechen und verschiedenen Heidenarten, 
ln der Bodenvegetation koaaan HAdesüB, Baldrian, »ohrglanzgras und stellenweise 
Brennesselfluren, hauptsichlich an Nordrand, in den Grenzgebieten zu dea benach- 

In^üd west lichter Richtung folgt ein Eschenwald, der zua Teil Kerkaale eines son¬ 
stigen Fechtwaldes, zua Teil Nerkaalw eines Feldgwhölxes hat. 
ln dar Bodenvegetation verbreiten sich grojflichig Ausdauerndes Bingelkraut, vaio- 
zwenke und Echtes Lungenkraut. Auf aehreren kleinen suepfigen Fliehen nordwest¬ 
lich des Hangtu»es hat sich eine Vegetation ait Bohldistel, Geaeinea Uolfstrapp. 

Wasserdost und anderen NAssezeigern angesiedwlt. 

Ia Bestand der Altgrasfluren, die sich- in südöstlicher Verengerung des Eschen¬ 
waldes an einer qualligen Hangkante ausbreiten, werden Glatthafer, Bohldistal und 
Brauzlabkraut hiufigar angetroffen. St-ellenweise ist dieser Bestand durch Eschen 

vertauscht. 
Die östliche Rllfte der Teilfliche ist ein Teuchtwald alt Eschen als Haupt bestand, 
zu denen Eichen, Schwarzerlen, Traubenkirschan und eine gut entwickelte Strauch- 

schicht als Sauavegetation hinzukoaaen. 
Dia Brautschicht ist der oben beschriebenen ähnlich. Allerdings gibt es hier grö¬ 
ßere Fliehen ait Feuchtstallen, so daft auch die Anzahl der Hissezeiger höher ist 
und neben den aufgezahlten Arten noch Suapfsegge. Ualdsiase und Suepfdotterblueen 

auftreten. 
Südwestlich des Feuchtwaldes folgt in einer Bodenaulde ein Feuchtwiesenbest and. 
Teilfliche 2 wird le Norden von Feldwegen und ia Osten von eine» Feuchtwald be¬ 
grenzt und besteht in nördlichen Teilgebiet ins Ufervegetallun an etnea Graben, 

in der hauptsichl1ich Schwarzerlen vorkoaa.n. 
ln östlicher Richtung folgt eine Haiwiese alt eine» Pflanzenbestand aus Kaaesrg- 

ge, Spitzblütiger Binse, Bohldistel, Valdsiase und Hannaschwaden. 
Südlich der Naiwiese verbreitet sich eine »osaikartige Vegetation ait GroS- bzw. 
Bleinseggenriedbestinden, Hochstaudenfluren, in denen jeweils Suapf- und Kaeaseg- 
ge oder Hidesüi doainieren. Daneben gibt es Fliehen »it Pestwurz und Riesenschach- 
telhalaen. Alle Bestände sind verschiedene Sukzessionsstadien der gleichen Nai¬ 

wiese und durch Entwisserungsarbeiten beeinträchtigt. 
In Richtung Vesten verlängert sich die Teilfläche durch einen Feuchtwald alt ei¬ 
ner gut strukturierten Strauehschicht ia Unterwuchs der Bäuae. 
Teilfliche 3 wird aus de» Ufergehölz entlang eines Abfluigrabens »it Schwarzer¬ 
len und verschiedenen Heidenarten i» Gehölzbestand gebildet. 
Teilfliche 4 ist eine Streuwiese, in deren Pflanzenbestand Pfeifengras. Gelbe 
Segge und Stellen alt doainierender Baansegge sowie Zittergras, Heilziest, Wohl¬ 

riechendes Ruchgras und andere Arten vorkoaaen. 

6d1 Tfl. 

Initialvegetation auf eine» Abbaugelinde aüdöstich Rattenkirchen 

Der Biotop wird eui der Vegetation gebildet, die sich zu» gröiten Teil spontan 
auf de» Gelinde eines ehemaligen Bieeabbaus angesiedelt hat. Der Abbau wurde vor 

ca IS Jahren eingestellt. 
I» Gehölzbestand dominieren verschiedene Weidenarten, neben denen noch Birken. 
Bergahorn, Eichen und Holunder vorkoaaen, die zu» Teil auch an den Steilhängco 

des Gelindes wachsen. ..... „ 
Auf den ebenen Stallen breitet sich eine Vegetation »it Goldhafer, Kanadische» 
Batzenschwaif, Huflattich. Landreitgras und anderen Arten aus. Der Westrand des 

Biotopei wird von Brennessw1f1uren gesaust. 
1» Weiten grenzt der Biotop an die Ortschaft Rattenkirchen und an Heuwiesen, l» 

Norden an Heuwiesen und 1» Süden und Osten an Acker. 

Haftetest südlich Rattankirehan 

Dar Biotop wird aus sinsr Na»wiese gebidat, die nordwestlich dar Landstraftw und 
östlich aehrerar Fischetiher liegt. Ia Pflanzenbwstand do»imart ait Abstand 
Eaaasegge. Varainzalt erscheint noch Schilt. Inseln mit Flatterbinse und ia nord- 

wetliehen Teil der Wiese auch Valdsiase. . . 
Sowohl io nördlicher als auch m östlicher Richtung geht dar MaBwiesenbestand 

allaihlich m aine Fattwiasa über. 

6dl 

lacke und Fauchtgebüsch nordwestlich Stein 

Teilfliche 1 ist ain Feuchtgabüscb »it ein«» Hauptbestand aus Eorbweiden. das 
in eiear Bodenvertiefung, vermutlich eine» ehemaligen Hohlweg, liegt. 
Der geaaate Bestand der Teilfliche ist von Brennesselfluren ueaantelt. Ae Vcst- 
und Nordrand wurden nahrara Reihen Fichten angepflanzt. 
Die Teilfliche grenzt ie Süden und Osten an einen Feldweg, anaonsten an Heuwiesen 
Teilfliche 2 ist eine »auahecke ait eine» lückenhaften Gehölzbestand, die den 
Oftrand einet Hohlweges siuat. 1» nördlichen Teilgebiet wachsen vor allee lieben 
und Vogelkimchen, während in südlichen Birkna doainieren, von denen einige sehr 

schön gewachsene Exaaplare sind. 

In den Lücken des Heckenbestandes hat sich eine Rankenvegetation »it Glattbater, 
Echten Labkraut. TupfelJohanniskraut, Ackerwitwenbluee u. a. Arten angesiedelt. 
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Biotop 
Nr. 

X7739-88 

X7739-89 

X7739-90 

X7739-91 

Bezeichnung Vorschiag 
für 
Schutzsta¬ 
tus gern. 
B i otop- 
kartierung 

Fläche 
nach 
BayNatSchG 

Koapltxar Biotop südlich dar tuen das Kagnbachss 

Teilfläche 1 das Biotopas ist aina Baunhecke alt Birkan. Eichan und Eschen ta 
Bauabastand und aiaar spärlichen Strauchschicht aus Weißdorn. 
Dia Bodenvegetation bastaht aus Cold- und Glatthafer, Wiesenglockenblune, Tüpfel- 
jobanniskraut, stallanuaisa auch aus Nässazeigcrn wie Mädeaüß oder Kohldistel. 
Dia Teilflicbe granzt ia Südostan an dia Landstraße und la «asten an Acker. 
Teilflicbe 2 bastaht rua Ta11 aus einer Baunhecke alt Birken und einer Buche in 
Cb41zb.itand und zua Teil aus Bankenvegetation alt «lessenglockenblunen. Wald- 
ardbearan, Clatthaiar und «lesenplatterbsen als häufiger vorkonaenden Arten. 
Tailflicha 3 wird aus dar Ufarvegetatlon eines AbtluBgrabens gebildet, der zur 
Zeit dar Bestandseufnahaa kein Hasser fuhrt. Der Gehölzsaun besteh! aus Eschen, 
Bruchwaiden, la südlichen Teilgebiet auch Eichen. Traubenklrsehen, Holunder und 

Hasel. 
Dia Bodanvagatation anthilt ausschließlich Hohrglanzgras. 
An Südostend« dar Tailfllche wurden Gsrtenabfllle und Bauschutt abgelagert. 
Tailflieh« 4 bastaht ebenfalls aus dar Ufarvagatation eines schnalen, wasserar¬ 
men Grabens, ln dar Schwarzerlen und Hybridpappeln und in der Bodenvegetation 
Xohldistel, Hidcsüß, Baldrian, Bohrglanzgras und Blutweiderich vorkoanen. 
Tailflieh« 5 ist m dar nördlichen HAlfte ein Croßseggenriadbestand, in dea gtoß- 
flAchig Suapfsegge auftntt, daneben aa Südostrand noch Flatterbinse und an Nord¬ 
westrand Ualdsiasc. Der Standort dieses Bestandes ist eine südöstlich exponier¬ 

te. quallige Hangkante. 
Südwestlich davon wichst eine Bauagruppe alt Bruchweiden und Winterlinden, und 
waitar südwestlich folgt ein scheeler Hochstaudenbestand alt Kohldistel. Bal¬ 
drian, Hoßainze und Blutweiderich in Pflanzenbesland. 

Hacken und Feldgahölz südlich Xagn 

JTeil flieh» 1 ist aina Straßenhecke ait den ursprünglichen Bestand aus Eichan, 
in dan vor ca 10 Jahren durch .Anpflanzung Spitz- und Feldahorn, Zitterpappeln, 
Ebereschen und andere Cahölzarten eingabracht wurden. 
Teilflicha 2 ist eine Bauebecke, in deren Bestand aehrera prichtig gewachsene 
Eichen sowia Eschen und einige Kiefern vorkoaaan. Die Bodenvegetation wird über¬ 
wiegend aus Kleinblütigen Springkraut gebildet. 
Die Teilflichan 1 und 4 sind Bauahecken. die einen Hohlweg zu beiden Seiten siu- 
nen, der seit lingcrer Zeit nicht aehT benutzt wird. 
Ia südlichen Teilgebiet der Teilflicbe 1 doaimeren Eichen und Birken, zu denen 
vereinzelte Eschen hinzukoaaen. la nördlichen Teilgebiet beider Teil flachen kön¬ 

nen hauptsächlich Schwarzerlen vor. An Westrand der Teilfläche 3 wurden in jüng¬ 

ster Vergangenheit Eschen angepflanzt. 
Teil fläche 5 ist «ine Bauahecke ait Schwarzerlen und vereinzelten Exeaplaren von 
Schwarzen Rolunder ia Gahölzbestand. Die Bodenvegetation fehlt ganz, da sich die 
Hacke auf einer BeweidungsflAche befindet. 
Die beiden Teilflachen 6 und 7 sind zun größten Teil Feldgehölze ait einen Haupt¬ 
bestand aus Eschen und einen Unterwuchs aus Traubenkirschen auf Teilfläche 6 und 
Hasel auf Teil flache 7. 
Auf beiden Teilf'.ächen können Tr 11 r schaden vor, verursacht durch das hier weiden¬ 
de Vieh. 
Die beiden Teilflichan verschnälwrn sich in nördlicher und östlicher Richtung, 
so daß dia Feldgehölze auf Hackenbestande reduziert werden. 

Ufervegetation an Kagenbach 

Teilflicbe 1 liegt nördlich Kagen auf einer Strecke, in der der Bach größtenteils 
begradigt und der Gehölzbestnd erst in jüngster Vergangenheit angepflanxt wurde. 
Dies sind Schwarzerlen, Eschen und Bruchweiden. 
Die beiden TeilflAchen 2 und 1 bestehen aus der Ufervegetation zu beiden Seiten 
des Baches. Die Baunschicht wird aus Bruch- und Silberweiden. Eschen und Schwarz¬ 
erlen gebildet, die oft unaittelbar aa Hasser wachsen und dadurch zur Befestig¬ 
ung der Ufer beitragen. 
la Unterwuchs koaaen Traubenkirschen. Heidengebüsche Pfaffenhütchen und Rot« 
Heckenkirschen vor. 

Mädesüß, Baldrian, lasenschaieie. Springkraut und Ake1«iblittrige Wiesenraute ge¬ 
hören zur Bodenvegetation. 

Der Standort dar beiden Teilflichan ist eine steile Böschung ait einer Neigung 

bis zu 90». 
Der Bach hat einen aäandrierenden, naturnahen Lauf ait einer Kiassohle und ist 
ca 6 a brait und J a ia CelAnda eingetiaft. 
Teilflicha 3 befindet eich südwestlich Laazaühle und besteht in nördlichen Teil¬ 
gebiet aus einer Strecke begradigten Bacblaufea, während dieser is südlichen 
Teilgebiet aiandrierend und naturnah ist und bis zua Biotop 7739/95 reicht. 
Es ist erforderlich, die standortfraaden Cahölzarten wie Hybridpappeln und Fich¬ 
ten aus den Biotopbestand zu entfernen und eine Pufferzone anzulegen. 

6 d1 Tfl. 

Komplexer Biotop Östlich LandsmUhl 

Tsilfliche 1 besteht in südlichen Teilgebelt aus dar Vegetation, die sich auf 
de« Gelände einer ehemaligen Kiesgrube angesiedelt hat. 

Dia Vegetation iat mosaikartig ausgebildet, ln Süden und SUdosten ist der Boden 
vollständig mit Brombeeren Überwachsen. Daneben kouxscn Fliehen ait dominieren¬ 
den Clatthafec, bzw. Dost. Schsfgarbe, TUpfelJohanniskraut und Weißen Steinklee 
vor. Stellenweise nacht sich Verbuschung durch verschiedene Weidinerten. Birken 
und Eschen breit. Kleinfltchig treten euch Naßbestände mit Xleinbineenerten euf. 
Im nördlichen Teilgebiet wachst an Hang ein FcldgchOlz, des an Hengfuß in einen 
Feuchtwald Ubergeht, ln der Baumschicht dominieren Eschen. Außerdem kommen noch 
Erlen, Birken Eichen und in den Randgebieten verschiedene Strauchsrttn vor. 
Die Bodenvegetation besteht am Hang hauptsächlich aus Waldzwanke. wobei noch 

Geschlängelte Schmiele. Große Schlüsselblume und loeeln mit Kleinem Ampfer auf- 
tretan. 

Am Hengfuß haben fleh auf dem feuchten bis schlsnalgen Boden Sumpfdotterblumen 

und Sumpfvergißmeinnicht als Bodenvegetation angesledclt. Die Baumschicht wird 
ausschließlich aus Eschen gebildet. 

Ungefähr in der Mitte des Westrandes verbreitet «ich ein Hochstsudenbestand mit 
Roßmiaze. Kohldistel, Blutweiderich und Fletterbins« als Hauptarten. In diesen 
Bestand wurden Fichten angepflanzt. 

Die sehr steilen Hänge des Ostrandss sind oft ohne Vegetation. 
Am Westrand wurden zwischen der Straße und der Teilfläche Altmetall und Müll ab- 
gelagert. Gelegentlich wird das Gelände als Übungsplatz für Motocross-Sport be¬ 
nutzt. 

6d1 Tfl. 
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Biotop Bezeichnung 

Nr. 

Vorschiag 
für 
Schutzsta¬ 
tus gern. 
Biotop- 
kartierung 

Fortsetzung dar liotopbeechreibungi 

Df« Tariflich« grenzt im Hordwesten an einen Fichtenwald. 
Teilfllche 2 i»t in der nordöstlichen Hllfta eine Baumhecke »dt Bergahorn und 

girken all Hauptbeitand. 
Sudweltlich davon wlcbit am Hangfuß ein Eichenbestand mit feuchtwaldahnlichen 

AU» DilBUuIVn« 
Sudoitlich dei Feuehtwaldei folgt ein kleiner Hochstaudenbsstand mit Kohldiitel, 

MldesUß und Roßminz» all Bauptarten. 
Teilfllche 3 liegt am Bangfuß und itt ein Baumbeitend, gebildet überwiegend aut 
Eichen, der im Sudweiten an einenn Fichtenbeitand und eine Schafweide grenzt. 
Teilfliehe * befindet lieh am Westrand einet Fichtenforstei und hat eine Ihn- 
liche floristische Zusaumensetrung wie das nördliche Teilgebiet der Teilfliehe 1 

(FeldgehOlz und Feuchtwald). 

X7739-92 
Bang* und Bangfußfeuchtwald südwestlich Lanzing 

Tailfllche 1 iit ain Faucbtwmld mit Eichen all Bauptbeitand. sowie vereinzelten 

Exemplaren von Bergahorn, Birken und Stieleichen. 
ln der dichten und gut strukturier« Strauchichicht konsnen Rote Beckenkiriche. 
Wolliger Schneeball. Schwarzer Holunder und am Oltrand auch Hasel vor. 
Zur Bodenvegetation gehören Waldzwenke, Ausdauerndes Bingelkraut, Leberblümchen, 

und Chriitophikraut. 
Die Östliche Bllftc der Teilfllche liegt an einem Steilhang und die westliche an 
einem Bangfuß im Auenbereich des Kagnbaches, auf einem durch Erdrutsch zerklüf¬ 

teten Gelinde. 
la weltlichen Teilgebiet gibt es große Mengen Totholz. 
Die Tailfllche grenzt im Olten an Acker, im Süden an einen Fichtenwald, im Kord* 

walten an aina Hauwiaaa und im Weiten an den Biotop 60. 
Teilfllcha 2 besteht aus Cewtieerbaglaltgeholz mit Eschen und Bergshorn entlang 
eines Waldbichleins, dal lieh im Lauf der Jahre ain enges und tiefes Bett im Ge¬ 

linde eingeschnitten hat. 
Als Bodenvegetation können hauptilcllch Chriitophikraut und Gemeiner Wurmfarn vor. 
Der Biotop liegt in einem Fichtenwald, den er in Richtung Oit-Weit durquert. 

X7739-93 
Feuehtbiotop und FeldgehOlz südlich Mumau 

Das größte Cebiet der Teilfllche 1 wird von einem Feuchtwald eingenommen, der 
aui Schwarzerlen und Eichen gebildet iit. Sein Standort iit ein Hangfuß mit vie¬ 

len Hangfußqucllen, die den Boden sufweichen. 
Die Strauchichicht iit gut itruckturiert. ohne einen dichten Beitand zu bilden 
und besteht aus Roter Heckenkirsche. Kreuzdorn und ln den Randgebieten auch aut 

Aichweiden. Basel und anderen Straucharten. 
Zur Bodenvegetation gehören Sumpfrispengras. Riesenschwingel. Rasenschmiele, Ake- 
leibllttrige Wieienraute, Gemeiner Cilbweiderich und große Imeln mit Sumpfsegge. 
Am SUdweetrand wichet auf einer Waldlichtung eine Hochetaudenbestand, in dem 
Kohldiitel dominiert. Im Süden geht der Beitand in Croßseggenriede Uber, in de¬ 

nen Sumpfsegge Uberwiegt. 
ln weltlicher Richtung wird der Beitand entlang des Barghanges von einem Feldge¬ 
hOlz abgeloet, das einen Bhnlichen GehOlzbeitand wie der des Feuehtwaldei hat. 
Jedoch als Bodenvegetation typische Pflanzenarten fUr FeldgehOlz wie Waldzwenke, 

Lungenkraut u. a. Arten enthalt. 
Ungefahr ln der Kitte des CehOlbeitandee können Trittechaden vor. verursacht 

durch Beweidung. 
Teilflache 2 liegt auf dem Gelinde der Gemeinde Rattenkirchen. 

X7739-94 
Feuchtbiotop am Westrand des Kagner Holzes Östlich Penzenhofen 

Auf Teilfllche 1 des Biotopei verlauft das Waldblchlein durch dal Kagner bolz 
und aaaznelt das Wasier mehrerer Quellen vom Gelinde. Der Bachlauf wird von 
Schwarzerlen und Eichen begleitet. Auf den feuchten Boden haben lieh vor allem 

Peitwurzfluren angeaiedalt. _ . 
Am Westrand des Waldee besteht das Ufergaholz bii zum Kagnbsch aui Schwarzerlen, 

die aus Stockaunchllgen hervorgegangen lind. 
Teilfllche 2 ist ein kleines Feuchtwlldchen mit Schwarzerlen als Bauptbeitand. 
neben denen am Oltrand und in der Kontaktzone zu dem Kagner Holz auch Birken vor 

Addern lehr feuchten bii sumpfigen Boden verbreitet sich dominierend Riesen- 

schachtelhalm in der Krautechicht. 
Nördlich davon folgt ein Hochetaudenbestand. gebildet beinahe ausschließlich 

aus Kohldistel. - _ . 
Teilfllche 3 besteht aus einer bruchwaldartigen Ausbildung an einem Hangfuß mit 
sumpfigem Boden. Außer Schwarzerlen treten noch Faul bäum und am Westrand sine 

Winterlinde auf. 
Die Bodenvegetation wird eus Gelber Segge. Igelkolben. Waieerminze. Bachnelken- 
wurz. Sumpfdotterblumen und KldeiUß gebildet. Die Oberflächen einiger Wancr- 

pfutzen eind mit Wasserlinsen Überwachsen. 
Eine wanerreiche Quelle des Hangfußei wird in einen Wasserbehälter geleitet. 

X7739-95 
Ufervegetation und Feuchtwald am Kagcnbach 

Der Biotop besteht aus einem gut strukturierten Uferseum entlang des oben ge¬ 
nannten Baches, der einen naturnahen, mlandrierenden Lauf auf einem Kiesbett 

hii. 
Der Baumbestand wird Überwiegend aus Eschen, Schwarzerlen. Bergahorn. Hainbuchen 

sowie anderen vereinzelten Baumarten gebildet. 
Di« strauchschicht ist gut ausgebildet und enthalt Wolligen Schneeball, Pfaffen¬ 

hütchen, Weißdorn und Hasel. 
Viele Blume sind von Waldrebe überwachsen. 
Zur Bodenvegetation gehören Gewöhnlicher Ceißfuß, Waldziest, Akcleibllttrige Wie¬ 

senraute. Springkraut, Weldsanikel, Europäische Haselwurz u. v. a. Arten. 
An zwei Stellen wird der Biotop in Richtung Osten entlang zweier stark vertief¬ 

ter Zuflußblehlein verllngert. . . .... 
Am südlichen Ende des Biotopes weitet sich der GehOlzbeitand zu fauchtwaldlhnli- 

chen Ausbildungen aus. _ 
östlich von Linden ist der Biotopbestand nicht nur an den Rindern, sondern auch 

im Innern durch Bewaldung beeinträchtigt. 
Im Horden grenzt der Biotop an den Biotop 90, im SUden an den Biotop 1*5 und im 

Osten an den Biotop 9*.3 
Das südliche Teilgebiet befindet sich auf dem Gelinde der Gemeinde Relcberte- 

heim. 
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X7739-147 
Oewlsaerbegleitgehölz und Hoch.t.ud.nfluren nördlich Anz.nberg 

t t.ii da. Biotop.» br.lten »ich an «inem qualligen. -nördlich ax- 
hIL Hoch.t.ud.nfluren au., ln d.n.n folgend. Pfl.nz.nart.n häufig« 

ö^lI^'Lvon^lgt auf ain.r sumpfigen Flieh. .ln Be.t.nd mit Ri.sen.h.cht.l- 

hlli d.r.ich auch in östlicher und nördlicher Richtung im Untersuch, von 
^‘:««Un unS l.ch.n in d.m B.gl.ltg.holt .ine, Bach«, fort,.txt. D.r Bach 

.Juxet dan SUdrand das DUnwallner Holze». 
ln Richtung Nordan verlängert .ich dar Biotop entlang eine, “•‘».nflu.sa. ida. 
oben «rvlhnten Baches, dar ln ein.« laicht mlandrier.nden Lauf «in« Wies. Über¬ 
quert und dann ln einen Plcbt.nwald eindringt. Das Uferg.hölx besteht hauptslch- 

Der^Biotopbestend wird aus ain.r ziemlich hoh.n floristischan Artanvialf.lt ge- 

lm^SUden granxt der Biotop an aine Seitenstraße und an H.uwi.s.n und in Horden 

an «inan Ki.chwald. 

6 d1 Tfl. 

X7739-148 
Roaplaxer Biotop südöstlich Bürg. «Udlich dar Und.traß. B 12 

Dl. nördlich. Halft, da. Biotope, wird in Richtung SUdost-Hordv.et von sw.i tie¬ 
fen parallelen Schluchten durchquert. I* Cehölsbestnd kommen Eschen. Schwarzer- 
lan, B.rgahom. Birken. Rot- und Hainbuchen sowie ver.ins.lt. Fichten vor. 
Dia Fliehe, auf d.r dar Ficht.nba.tand kompakter wird, i.t aus d.m Biotop ausge- 

Die Strauch.chieht i.t in d.n Randgebieten dichter und besser au.geprlgt und be¬ 

steht aut Hasel. Schlehen und Schwarsem Holunder. Im Innern d.t Biotope, wird 
diese schütterer und i.t «u.schließlich durch Rot. H.ck.nkirtch. vertreten- 
lm Bereich d.r Schlucht.n ist di. Bod.nv.g.t.tion artenarm und wird überwiegend 
von Nlsseseig.rn wie Kohldistel. Wasserdost. Roßminie und stellenweise auch Pest 

wurz gebildet. 
Auf der südwestlichen Hilft, des Biotope» wlch.t ein E.chenwald mit «in.r Boden¬ 
vegetation au. Ra..nschffiial., Waldziest. Akel.ibllttrig.r Wi.s.nraut.. Echtem 
Lungenkraut u. a. Arten. Im Gehölzbestand des Walde, gibt es groß» Mengen Tot¬ 

holz in verschiedenen Stadien d.r Verwe.ung. 
Ab Südo.trand das Biotope, wurden Hau.müll und Cartenabfllle abgelagert, di« 

teil» durch Hochwasser in di. Schlucht geechwenxnt wurden. 

X7739-149 
Ufervegetation und Feuchtwald im und nördlich das D.lnwallner Holzes 

■feilfliehe 1 und dl. nordöstlich. Hilft, d.r T.ilfllch. 2 bestehen aus der Uf.r- 
v.getation .in., ca * m breiten und 1.5 - 2 m tlef.n. leicht ml.ndrierend.n Ba¬ 
ches. Da. Uferg.höz besteht haupt.lchlich au, Schwarzerlen. Eschen und »inig.n 

■ehr schon gewachsenen Elchen. . . , . 
Im Unterwuchs komen Traubenkirschen und seltener Hasel. Liguster und Pfaflen- 

Di.CKraut.chicht wird aus Ras.nschmiel.. Knotiger Braunwurz. Roßminz. und and.- 

gntlang*eine»^Seitengrsbans »Udlich d.r T.ilfllch. 3 wlch.t noch Sumpf.egge. 
Ab Hordrand der Teilfllch. 1. wo «ich Bach und Wald berühren, breitet sich auf 
ain.r kleinen Flieh, »in Haßwiesenbestand mit Waldsimse, Sumpfdotterblumen. Flat- 

terbinea. Spitxblütiger Bin», und Kohldl.tel aus. 
Die eüdllche Hllfte der Teilfllch» 2 verlluft im Deinwalln.r Holz entlang mehre¬ 
rer Bichlein und deren 2uflU»e«. ln die..« Teil kommen hauptslchlich Ficbt.n- 
b«Stande vor, in denen eich keine «pazifisch. Bodenv.getation angesied.lt hat. 
In Richtung Süden folgt in einer Bodenmuld. »ln Feuchtwald, in dem Schwarzerlen 
und Eschen einen lock.ren C.hölzbe.tand bild.n. Im Unterwuch» verbreiten »ich 
Hochstaud.n mit Roßminz«, Kobldi.t.l. Croß.m Springkraut u. a. Arten. 
Teilfllch« 3 i.t «in kleines F.uchtwlldch.n am Rand einer Schlucht, in dessen 

Baumbestand E.ch.n dominieren. 
In der Bodenv.g.lation Ub.rwi.gt eindeutig Ri.sen.chachtelhalm. 
Südwestlich eines aufgelassenen Forstw.ges hat sich in einer Bodenmulde, auf der 
Flieh« «ine« ehemaligen Weiher,, «in« Vegetation mit Riesenschachtelhalm und 

Igelkolben angesledelt. 

X7739-150 
Feldgeholx an einer Hangkante südöstlich Eitzing 

Teilfllch« 1 de« Biotope« ist «ln Feldgeholx mit Hainbuchen und Stieleichen im 
Baumbestand und einer gut strukturieten Strauchechicht, bestehend aus Hasel, 

Weißdom. Schlehen. Kreuzdorn und Holunder. 
Die Bodenvegetation lat im BeStandsInnern aus Gewöhnlichem Geißfuß, Ausdauern¬ 
dem Bingelkraut und Waldzweak« gebildet. Am Hordrand wachsen an einer feuchten 
Steil« des Hangfuß«« Kohldistel. Roßminz«. und Riesenschwingel. Der gesamte Be¬ 

stand der Teilfllch« ist von Brsnnesseln ummantelt. 
ab Hordrand der Teilfllch« wurden auf einem ehemaligen Abbaugellnd« Altmetall 

und HasmUll abgelagert. 
Di« Teilfllch« grenzt im Osten an ein« Hadelbaumpflenzung. im Süden an «inen Be¬ 

stand mit Hadclholzern, ansonsten an Fettwieten. 
Teilfllch« 2 besteht aus .artenreichen Altgcasfluten.adl vielen Nleeezalgern im 
Beetand wie Akaleibllttrlg« Wiesenraute. Kohldistel. Baldrian, Kldaaüß und ande¬ 
ren Arten. In der Graeechlcht kommen Clatthafer. Wollige« Honiggras. Wieeenfuchs- 

echwanxgras und Riesenecbwlngal vor. 
Die Teilfllch« befindet «ich an einer nördlich exponierten Bingkant« und wird 
von Fettwiesen und einer Lirchenaufforstung «ingeechloaeen. 
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X7739-151 
Bauafcecke tödlich Haun 

Dtr Biotop bt.t.ht tut einer «banalßig ««gebildeten Baumhack« «ntUng tint« wtt- 
•trlottn Graben». Dit dicht gttchlottant Baumachicht wird hauptaBchllch au» 
Etchto und tichan gabildat. daran rietige Exemplar« dtt hobt Altar dat Bestandes 

Auß«r*d«n tehon gantnntan Baumartan kommen noch Bargthorn, Hainbuchen. Vogelkir- 

tcban und am Hordead« auch Blrkan vor. . . 
Dia 5trauchtchicht ltt abanfallt dicht gawachtan und gut autgaprBgt und wird 

Uatal Schlahan und Weißdorn gabildat. ... . 
Dit Bodanvagatation itt im Bettandtinnarn «rtenarm und nur «pArlich vorhanden und 
tritt artt a» Waltraud mit Schaf tchwingal. Walderdbeeren. Ackarwitwanbluman und 

Nalkanwurx battar in Ertchtinung. Dar Ottrand der hecke itt durch den bentchbar- 

Am Nordrand gibt at Ablagerungen von Bauechutt und landwirtachaftlichan Abfällen 

Altären Datum». 

X7739-152 

X7739-153 

Dfarvegetation an einem Bach tödlich Empling 

Dar Bitiopbettand wird aut dar Ufarvagatation det oben erwähnten Bachat mit 
Purourwaidan und Schwarzerlen gebildet, zu denen noch verainxelta Bachen koomen. 
lur Strauchachicht gehören Schwerter Holunder. Bote Heckenkireche aowia Ohr- und 

Die^Bodenvägetation beataht aut Baldrian. Eohldiatel. Rorglanzgra« und in unmit¬ 

telbarer Nachbarachaft da« Waaaera auch BiltaraUßem Nachttchatten. 
Die Kiaaaohl« daa Bachat itt ca 1 a tief und 2 m breit und die Uferkrone ca 6m 
breit. Dar Bachlauf bildet laichte HAander mit »tellenweiae erodierten Ufern. 

Dar Biotop aatxt eich auf dar TK 77*0 fort. 

Ufervegetation im ‘Buhaaar Holt* (»Taxberg') aUdlich topling 

Dar Biotop baataht aua dar Ufarvagetation elnea WaldbAchlalna, daa in Richtung 
SUd-Hord fließt und auf dem größten Teil aeinaa Laufet durch einen Pichtanwald 
fließt. Entlang dar Ufer koaman ab und xu Schwarxerlan. Eachen und Holunder vor. 
ln Waaimlha haben «ich Eohldiatel. Hexenkraut. Peatvurz und Kriechender CUnael 

lm*Horden daa Biotope» wBchat am Rand de« Pichtanwald«« «in kleiner Schwarzer¬ 
len- Eachenbaatand und «ine Bodenvegetation mit Eohldiatel. BitteraUßem Nacht- 
•chattan. Vaaaerdott und anderen Arten. Der Bach verliert in diaaem Teil de« 

Biotopaa »eine »teilen Ufer. . 
' Auuf der getarnten Strecke fuhrt der mlandrierende Bachlauf nur wenig Waa.er und 

itt ca 1 - 1,5 m tiaf. 

ä c he 
c h 
yNatSchG 
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X7740-60 

X 7 740-61 
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Altwasser an dar Iaan. südlich Attenhausen 

Baida Teilflachen daa Biotope*. Teilfllche 1 südlich und TailfUcha 2 nördlich 
d« I.«: bütahan au» Besten von Altwassern. di. mit dem Fluh noch -rbunden 
,ind. *o d*d da* Wa*«er fortwährend aufgefrischt wird. Sie sind potentiell« RurL- 

zugsgebiete und Laichbiotop« für Fische. , stock.u.- 
T.ilfHch. 1 besteht aus Ufargahöl* «1^«ahriropanSllbarwaidan^aowi. Stockau. 

sS'Sit^Sl^lfd.n Schilf. Indisches Spnr.gkr.ut und in U.s.-rnah« Bittersu- 

;:Ca"«‘ob«fl.ch. ist mit Gelben Teichrosen bewachsen, und in de» klarer. 

Wasser'gibt et geringe Hangen Sumpfwasserstern. 
Die steilen Ufer sind unterschiedlich hoch, und zwar von 0.5 bi* 1 ■ ^ 

is.'Sä'aKrs: sasa: srü as 

»? i *?: x s sa’-furrrasa“, 

Sw* i.? «Ml.to.w~l •«“*■ Itobto. Md .U-«b.u ...1 1»- 

ln:wa»ernahe siedeln als Bod.nv.getation noch Bülten von Rlspensegge. 
CerJpflanienbestand der Teiiflache ist durch die ben.chb.rte Bewaldung «benfa.U 

Al^PfUgeUnshm« für den gesamten Biotop empfiehl, sich da. Au.weUen ein«. - 

SB breiten Pufferzon« zwischen B.otopbest.nd und Bewaldung. 

Vegetation an der Isen zwischen Goppenhsin und lsengrund 

Die Isen durchflieöt die gesamte TK 77*0 von Westen nsch Osten. . 

Zwischen den Ortschaften Gopp.nhain und lsengrund bafind.t*£Ef Hiait^*«Isen 

s*ETj.“EÄ;!,ss!.ri.rLj*ajssa 7 

derbildend. und zwar sowohl wegen der Baeintrschtigung durch 

K.asr^-s.Tvaa-'S “ias« “““E“'"" 

fisra a.sJ^Msasi^.’Äsarrä’i-wu...... 

^CiaaraiT-^.aa;‘a^aa^!.a-asaaa-.i.to”'- 

weiden^sowTe^einen Unterwuchs entweder mit Rohrgl.nzgr.« oder Indischem Spring- 

<rotz !«.ntivirrNutzung der benachbarten Ackerflächen, die oft bis an den U.er- 

IsentaiS. . , . 5 . 6 Bl breiten Pufferaone könnt« der Wert 
Durch das Ausweisen einer mindestens 3 0 
des Biotope« erheblich gesteigert werden. 

Ufervegetation an Entwässerungsgräben im Auenbereich der Isen 

!#iSa“asTOK^aa.‘aK3iras:. 

Entlang d^^btchnUt.. auf der TeilfUch. ist der Graben c. 2 » —getieft und 

£ Richtung*SUden^wird*diese T.ilflBcb. durch einen Hybridp.pp.lb.st.nd v.tl.n- 

KKhSLTÄJ^s^r^B«}-« •a-:ürvbss.r 

SÄ? UE'rtm“ stagnierenden Wasserl.uf Sumpf w.ssers. «rr. 

und kanadische Wasserpest. rr.D«nu,„f h.t mit seinem Bestand aus Bergshor«. 

geeignete Arten zu ersetzen. 

6 d1 Tfl 

6d1 Tfl 

6d1 Tfl 

igetatior. am Bahndsro nordwestlich Veidenbach 

^^s'l^hffSch^l-r^r^StlM^ioh.nniskr.uti.nii Orwonnlirh^ 

Mahd mit Mahgutabfuhr im Abstand von mehreren Jshrer. «mptohlen. - 
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X7740-92 

X 7 740-9 3 

X7740-94 

X7740-9 6 

X7740-98 

Vegetation am Veidenbacher Bach und deaaan Auanbaralch 

Dar Biotop bastaht au» dar Ufervegetation da» Waidanbachaa. dar in Richtung Sud- 
weaten-Hordosten fl lallt und iai Nordosten Kerhamer Bachlein ganannt wird, aul 
grollen Abschnitten naturnah belassen. windungareich und unbegradigt ist. Seine 
sandig-kiesige Sohle ist ca 2 m breit, mit klarem, rasch fliehendem Wasser, da» 
unterschiedlich tief ist und von etlichen Zentimetern bis tu einem Meter reicht. 

An den Ufern gibt et Abschnitte mit. Ufererosion. 
Das in Form von awhrschichtigem Be»tandsautbau verkommende Gehölz wird dominant 
aus Schwarzerlen und Eschen gebildet, zu denen noch Stieleichen. Birken und Trau- 

ca"ksiJauchsthichtCÜTCnterwuchs der Baume .«steht aus verschiedenen U.idenartei.. 

Sumpfdotterblumen und Bitteres Schaumkraut. »t.rhtelche dia sich auf 

.. 
1 Abf 11 le gelagert, deren Entfernung erforderlich »i. 
'te Fo“.«.ung erfolgt Lf der TK 7719 unter der Biotop,«irnnter Bl. 

Flurhecke an einar Hangkante 

Die beiden TeilflBchen des Biotopee. die durch einen Feldweg 
trennt werden, «ind Hecken an ainar nordwaetlich exponierten Hangkante- 
Im Gehölz bestand dominieren StrBucher mit Schlehen. Blutrotem Hertriege 

Den* lockigen^ Baumbett and bilden Birken. Eschen und Vogelkirschen, «..bei 

auch als Altbaume von Uber 40 Jahren verkommen. ' tlirfh 
Die Bodenvegetation ist nur schwach ausgeprlgt und hauptsächlich durch 

Oberhalb wlr^dirüecke von Fettwiesen und unterhalb von Acker be,..emt 

ge- 

1. Hundi- 

letzteie 

nitrophi- 

Gro(lseggenrledf luien ln einer Talmulde 

Der Biotop b.a.eht eu. einem ».}. »£»» J* i.'/d“’’ 

Ä^ii‘irXr“.:n:.::Jäu;in*::^^*^i.... - -«■- 
Degrößte*Teil de. Gelände, ist mit Sumpf.egg« bewachsen. .über dem Sudwest- 

«10 j*hre" *n*ep£Unit- un8ef*hr 
in der Bi^°P®it“.j*^^“t|.*;hhSchwarzerPHolUndei undPpfaffenhutchen angesie- 

ielt?Ödie1iichnflaihanmauig Issser -ahr auabreit.n und allmählich da. Grob—dB*" 

Am*SUdrand*daeBiotops. befindat eich ein. »U-r. Abl.g.rung von Bauschutt, de¬ 

ren Entfernung erforderlich ist. 

Hecken südlich Schoidhauaen 

tll Baumschicht wurde vor c. 10 Jahren und auch sp.t.r ang.pfi.nz« und besteht 
*a:: ausgeprlgt. die Kont.ktzonen zu dem bensch- 

“r, Bodanvegetat lon^siedeln Huflattich. WiesenUnBuelgr.. und am westlichen Ende 

SfÄiSSBÄSSiSSB2i;“infU.ta, I« .U Waldrebe «—»«*■ - *■- 

A^ls^BodenVegetation verbreiten sich sowohl im Innern als auch in den Randgebieten 

Im*Horden^grenzt die Tellfl-Ch. an Fettw.i.an und i« Sudan an Acker. 

Komplexer Biotop am Klrchbrunner Bach und irt daaaan Auanbaralch 

aiyiÄ M^rrrÄisJS'.ars- 
fliehen s und 5). Ttn itT Teilfllche 2 bestehen au» Calerie- 
käis«; -‘Ar* niÄrusÄ 
ges Vorkommen von Aschen und einund anderen Arten. 

sw-ssffi? 
^Vn^t^ld.'r^ ruf den -enij.r fauchten Ab.chnltt.n Ba«n.ch.l.l..BRi.- 

STÄ3*-;ä•£;?“*»; 

c ss:s.“Ä-.« « - 
-«nch.„... «!•..-».«- - 

Straliendaoo. 
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BayNa tSc hG 

6 d 1 T f 1 . 

6 d 1 

6 d 1 Tfl. 
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Biotop Bezeichnung 

Nr. 

Vorsch1ag 
für 
Schutzsta¬ 
tus g e rn. 
Biotop¬ 
kart ierung 

X7740-99 

X7 7 40-1 00 

H*ck* westlich Thalham 

Der Biotop liagt an «in«« taila natürlich. t«il« durch Abbau entstandenen Hang. 
I* Baumbestand ko—an ca 25 - 30 Jahr« alt« Vog.lkirtchsn und Bergahorn vor. 
Di« ziemlich luckig« Strauchachicht basttht aut V.lßdorn und Liguater. 
In der HIh« de« SUdranda* verbreitet »ich ein Streifen «xtansiv genutzter Heu- 
uicte. der jährlich gemiht wird und deaaen Beatand dann allmählich in Fettwiete 
übergeht, ln die««» Streifen kommen Pflanienarten wie: Schafgarbe. Gemeine Flok- 
ker.blume. Kleine* Habichtskraut. Wiesenwucherblume. Mittlerer Klee und andere 

Arten vor. 
Der Biotop itt ring* von Heuuie*en eingeschlo**en. 

Feuchtwald aUdweatlich thalham 

Den Biotop bildet «in Feuchtwald in einem engen Kerbtal. deaaan Ba.tand beinah, 
.„..(•hl i etil ich au* ca 23 Jahr« alten Schwarterlen gebildet wird, 
ln der Strauchachicht kommen Schwaraer Holunder und«Gewöhnlicher ' 
Al* Bodenvegetation tiedeln Bachnelkenwuri. Bergkllberkropf Große SchlUtaelblu- 
H, g.eenichmiele aber auch groß« Brenneitelfluren. alt Einfluß det benachbarten 

Den*Hordrand de. Feuchtw.lde. aaumt «in Graben, der mit Betonha1b.ch.1«n verbaut 

l^SUden gremt der Biotop an Acker, aneon.t.n an Fettwie.en- 

X7740-105 
Flurheck« »Udlich Haßberg 

Der Biotop beacht au. ain.r Flurh.cke an einer »“g""**“"1 K*"*k*nle 

s ... 

sS;J •»- •*•*» *» “■**» *“ ***r*“1- 
Vegetation am Hartinger Bach 

X7740-106 .«ja«jÄ.s.'ÄTSÄrr 

Di« verachiedenen T«ilfl»ch«n det Bxotope*tW«l ^ ufSrv«g.taiion beidteitiR des 

Ilciel'mU Schwarzerl«n”ünd””E*chen und einem Unterwuch* aut 

S c. ^ »jäh¬ 

en angepflanzte Schwarzerlen Vorkommen- 

Di« beiden TeilflBchen 2 und 3 beginnen Büdlich Haßberg und er.trecken .ich bi. 
«UdOatlich Lauterbach. Auf die.em Ab.chnitt aaumt der Hartinger »ach den Hordw.ac- 
rand*de«Nadelwaldet -Uut.rb.cher Holz" . Der B.chlauf i.t windung.r.ich und na- 
turnah. die Uferbo.chungen «ind zwiachen O.S - 1 m hoch, »tellenweia« mit Uf 

Auf *der kiesig- . and i gen. c. 1 » breiten Sohle fließt relativ Cache, nur wenig 
aber klare» und kältet Wetter. Bel Hocbwaster tritt der Bach Uber die Ufer. 
Zwcch.n lieh und dem .turnenden H.ngfuß mit Alt.r.kl.aa.nw.ld «lockt aut einem 
GeünSe mit quell.umpfig.n Zonen ein Bachau-ald. in d.t.en Betend entweder 

ir. den B.ch leiten, ohne einen fi.W» lich Hochtt.udenfluren 

der Nummer 77t0 / 107. 

Fläche 
nach 
BayNatSchG 

6d1 Tfl. 
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- Feucht- und Trockenflächen gemäß Art. 6 d Abs. 1 
BayNatSchG 
Unter den ökologisch wertvollen Flächen (Biotopflächen) 
kommt den naturnahen Feuchtflächen sowie den Mager- und 
Trockenstandorten eine besondere Bedeutung zu. Sie sind 
daher im Bayerischen Naturschutzgesetz Art. 6 d Abs. 1 
besonders geschützt. Maßnahmen, die zu einer Zerstö¬ 
rung, Beeinträchtigung, nachhaltigen Störung oder Ver¬ 
änderung des charakteristischen Zustandes dieser Flä¬ 
chen führen könnten, bedürfen - entsprechend der ge¬ 
setzlichen Vorschriften, der Erlaubnis. 

Die Bereiche, die ganz als Flächen nach Art. 6 d Abs. 1 
angesprochen werden können oder die solche Flächen ent¬ 
halten, wurden in der Biotopkartierung des Landesamtes 
für Umweltschutz erfaßt und bei ausreichender Größe 
nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen. 

Ihre Beschreibung ist der Biotopkartierung zu entneh¬ 
men. Für die Fortführung der biotopprägenden Nutzung 
bzw. für entstehende Erschwernisse bei der extensiven 
Nutzung dieser Flächen gewährt der Freistaat einen an¬ 
gemessenen finanziellen Ausgleich. 

6.1 Fließgewässer 

Der Ausbau und Unterhaltungszustand der Gewässer 
III. Ordnung, Kagenbach und Weidenbach entspricht nicht 
den gesetzlichen Anforderungen von Wasser- und Natur¬ 
schutzrecht, weshalb eine Renaturierung erforderlich ist. 

6.2 Vegetation 

Der Verlauf des. Kagenbaches und des Weidenbacher Baches 
mit den begleitenden Grün- und Waldflächen stellen land¬ 
schaftsprägende Elemente dar, deren naturnahe Gestaltung 
zu sichern und - soweit noch nicht vorhanden - zu entwik- 
keln ist. 

6.3 Landwirtschaft 
Aufgrund der z. T. ausgeräumten Landschaft ist für die 
Landwirtschaft erwünscht, daß die Flur durch Zeitbrache, 
extensiv bewirtschaftete Wiesenrandstreifen, Raine, Baum¬ 
reihen u. ä. Strukturen stärker gegliedert wird. 
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6.4 Folgeplanung 

Für die geplanten Neubauflächen sollten Freiflächenge- 
staltungs- bzw. Grünordnungspläne aufgestellt werden. 

Im Rahmen der Dorferneuerung sollte für den Ort Ratten¬ 
kirchen ein grünordnerisches Gestaltungskonzept entwik- 
kelt werden, das eine Begrünung der Einfahrtstraßen_und 
Ortseingänge sowie der Kuppen und Hänge berücksichtigt. 



64 

7_._Verfahren 

7.1 - Aufstellungsbeschluß (§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Am 28.03.1989 beschloß der Gemeinderat die Aufstellung 
eines Flächennutzungsplanes. Der Beschluß wurde ortsüb¬ 
lich bekanntgemacht. 

7.2 - Vorgezogene Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger an der Planung er¬ 
folgte durch eine öffentliche Auslegung des Vorentwurfes 
in der Gemeinde vom 21.10.1991 - 21.11.1991 sowie einer 
Bürgerversammlung am 08.11.1991 in Rattenkirchen. 

Aufgrund der vorgezogenen Bürgerbeteiligung ergaben sich 
keine wesentlichen Änderungen des Planungsentwurfes. 

Jedoch entschloß sich der Gemeinderat für einen geplanten 
Bauhof entsprechende flächen an der westlichen Ortsein¬ 
fahrt von Rattenkirchen anstelle von Wohnbauflächen auf¬ 
zunehmen. Darüber hinaus wurde das momentan ungenutzte 
landwirtschaftliche Anwesen am östlichen Ortseingang als 
Dorfgebietsfläche aufgenommen, um so eine evtl. Nutzungs¬ 
änderung planungsrechtlich vorzubereiten. 

7.3 - Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Termin: 17.06.1992 - 29.07.1992 

Folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
wurden beteiligt: 

Amt für Landwirtschaft 
Am Kellerberg 11, 84453 Mühldorf a. Inn 

Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Abt. für Vor- und 
Frühgeschichte 
Hofgraben 4, 80539 München 

Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, 
Abt. Boden- und Landschaftspflege 
Menzinger Straße 54, 80638 München 

Deutsche Bundespost, Direktion München, Bereich Post¬ 
dienst 
Postfach 20 00 01, 80324 München 



65 

Deutsche Bundesbahn, Bundesbahndirektion 
Richelstraße 3, 80634 München 

Elektrizitätswerk Rottenwöhrer 
Marketsmühle 1, 84419 Schwindegg 

Wasser- u. Bodenverband Isen II, Hr. Haberstätter 
84419 Schwindegg 

Kath. Pfarramt 
Martinstraße, 84539 Ampfing 

Autobahndirektion München 
Seidelstraße 9, 80335 München 

Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunst¬ 
geschichte 
Hofgraben 4, 80539 München 

Bayer, oberbergamt 
Postfach 22 13 56, 80503 München 

Deutsche Bundespost, Direktion München, Bereich Telekom 
Postfach 20 00 16, 80324 München 

Isar-Amperwerke AG 
Brienner Straße 40, 80333 München 

Stadtwerke München, Hauptabt. Gasversorgung, Abt. Planung 

und Bau 
Postfach 20 22 22, 80331 München 

Mobil Oil AG 
Postfach 27, 84539 Ampfing 

Bund Naturschutz in Bayern e. V. 
Kirchenstraße 88/11, 81675 München 

Direktion für ländl. Entwicklung 
Infanteriestraße 1, 80706 München 

Kreisheimatpfleger 
Töginger Straße 18, 84453 Mühldorf a. Inn 

Regionaler Planungsverband Region 18, Südost Oberbayern 
Wittelsbacher Straße 53, 83022 Rosenheim 
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Staatl. Gesundheitsamt 
Postfach 44 5, 84453 Mühldorf a.'Inn 

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
Königstraße 19, 83022 Rosenheim 

Gemeinde Reichertsheim 
84437 Reichertsheim 

Gemeinde Schwindegg 
84419 Schwindegg 

Gemeinde Ampfing 
84539 Ampfing a. Inn 

Forstamt 
Münchner Straße 1, 84453 Mühldorf a. Inn 

Landratsamt 
Töginger Straße 18, 84453 Mühldorf a. Inn 

Regierung von Oberbayern, SG 800, Raumordnung u. Landes¬ 
planung 
Maximilianstraße 39, 80534 München 

Straßenbauamt Rosenheim 
Greiderer Straße 6, 83022 Rosenheim 

Gemeinde Aschau a. Inn 
84544 Aschau a. Inn 

Gemeinde Obertaufkirchen 
84419 Obertaufkirchen 

Gemeinde Heldenstein 
84431 Heldenstein 

Erzbischof1. Ordinariat München, H. Anders, Liegen¬ 
schaftsabt . 
Postfach 360, 80333 München 

Die Anregungen und Bedenken bezogen sich im wesentlichen 
auf die Ausweisung des Gewerbegebietes, Lage und Umfang 
der Wohnbauflächenausweisungen, die derzeitige Abwasser¬ 
situation im Altort, die Nichtaufstellung eines Land¬ 
schaftsplanes, geplante Ortsabrundungssatzungen, Belange 
des Natur- und Landschaftsschutzes. 
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Außerdem erfolgten Hinweise auf die Ergänzung von Schutz 
streifen und Bezeichnungen entlang Leitungen, fehlende 
Biotope und Flächen nach Art. 6 d (1) BayNatSchG und feh 
lende Bau- und Bodendenkmäler. Die nachrichtlichen Hin 
weise wurden im Flächennutzungsplan ergänzt. 

Der Gemeinderat hat die Bedenken und Anregungen in öf 
fentlicher Sitzung am 29.12.1992 und 23.06.1993 behan- 

Aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrens des Flächennut¬ 
zungsplans beschloß der Gemeinderat einen Landschaftsplan 
erst später aufzustellen, um keine Verzögerungen zu ver 
Ursachen. 

Im einzelnen wurden aufgrund der Stellungnahmen der Trä 
ger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden folgen 
den Planänderungen vorgenommen: 

- Wegfall der auf einem Nordhang im Süden von Rattenkir 
chen gelegenen Wohnbaufläche. 

- Reduzierung der Wohnbauflächen nördlich der neuen Bau 
gebiete. 

- Darstellung von Pietsham als Dorfgebiet. 

- Kennzeichnung der Ortsabrundungssatzung in Ramering und 
Empling. 

- Darstellung der geplanten Erweiterung des Wasserschutz¬ 
gebietes der Gemeinde Aschau. 

- Kennzeichnung des Isentals, Kagnbachtals und Hartinger 
Bachtals als landschaftsprägende Talräume. 

- Darstellung von Renaturierungsmaßnahmen am Kagnbach. 

Darüberhinaus ergaben sich zusätzlich folgende Planände¬ 
rungen : 

- Zurücknahme der Gemeinbedarfsfläche im Westen von Rat¬ 
tenkirchen, sowie beim alten Feuerwehrhaus und Auswei¬ 
sung einer Gemeinbedarfsfläche für Bauhof und Feuerwehr 
bei der Maierhalle. 

- Wegfall der Trassenvariante Haag der A 94 aufgrund der 
Linienbestimmung. 



- Darstellung der Baumschule südlich von Rattenkirchen 
als landwirtschaftliche Nutzfläche. 

7.4 Öffentliche Auslegung gern. § 3 Abs. 2 BauGB 

Mit Beschluß vom 2.03. 1994 billigte der Gemeinderat den 
Flächennutzungsplan und Erläuterungsbericht in der Fas¬ 
sung vom 30.12.1993 und beschloß ihn vom 14.03.1994 - 
14.04.1994 öffentlich auszulegen. 

Die Auslegung wurde öffentlich bekanntgemacht und die 
Träger öffentlicher Belange benachrichtigt. 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.07.1994 die An 
regungen und Bedenken eingehend behandelt und abgewogen. 

Aus den Anregungen und Bedenken der Fachstellen ergaben 
sich die nachfolgenden redaktionellen Änderungen des Flä 
chennutzungsplanes 

- Ergänzung eines Altlastenstandortes westlich von Lan¬ 
zing 

- der Umgriff der Lückenfüllungssatzung in Empling wurde 
entsprechend der genehmigten Abgrenzung im Osten er¬ 
weitert 

- die Satzungen im Ramering und Empling wurden als 
kenfüllungssatzungen bezeichnet. 

Lük- 
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8_._Planänderungen aufgrund des Genehmiounasbescheides 

Der Flächennutzungsplan wurde mit Schreiben des 
Landratsamtes Mühldorf a. Inn vom 09.12.1994 AZ: 61-610/2 
Sg 35/4st mit einer Ausnahme, Auflagen und einem Hinweis 
genehmigt. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18. 11.1994 und 
12.01.1995 dem o.g. Bescheid zugestimmt. Der 
Flächennutzungsplan wurde daraufhin entsprechend dem 
Bescheid zeichnerisch geändert. 

8.1 Ausnahme 

Das Gewerbegebiet (GE) nordwestlich von Thalham wird von 
der Genehmigung ausgenommen. Begründet wird dies mit 
Belangen der Raumordnung ,die dem Standort in erheblichem 
Maße entgegenstehen. 

8.2 Auflagen 

- Die Trasse Haag der geplanten Bundesfernstraße A94 ist in 
den Flächennutzungsplan mitaufzunehmen, da auch diese den 
Erfordernissen der Raumordnung entspricht. Hierbei sind 
die Fahrbahnränder einschließlich einer beidseitigen 
Anbauverbotszone von jeweils 40m darzustellen. 

- Die Mitteilung des Ergebnisses gemäß § 3 Abs.2 Satz 4 
BauGB ist nachzuholen. 

8 .'3 Hinweis 

Spätestens bis zur nächsten Flächennutzungsplanänderung 
ist eine Landschaftsplanung nach Art.3 Abs.2 BayNatSchG 
durchzuführen. Es wird darauf hingewiesen, daß für 
Baulandausweisungen im Flächennutzungsplan das Gebot 
gerechter Abwägung aller einschlägigen Belange gilt. 
Hierfür muß die Gemeinde das abwägungserhebliche Material 
ermitteln und feststellen; dies gilt auch für die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Hierzu sind 
Informationen über die Vegetation und die Fauna, deren 
Bewertung, sowie landschaftsplanerische Zielaussagen 
notwendig, die über einen Landschaftsplan in den 
Flächennutzungsplan einfließen müssen. 
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